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Bericht von der XXII. Jahrestagung der 
Deutsch-Brasilianischen Juristenvereinigung 

in Curitiba/ Brasilien 
 

Fabiane Buchheister und Stefan Hansen *  
 
 
 
 
Die XXII.  Jahrestagung der 
Deutsch-Brasi l ianischen Juristen-
vereinigung e.V. (DBJV)1 fand vom 
18. bis 22. November 2003 nach 
vier Jahren wieder auf brasil iani-
schem Boden statt, in Curit iba, der 
Hauptstadt des südöstl ich gelege-
nen Bundesstaates Paraná. Ta-
gungsort war der ehrwürdige „Salão 
Nobre“ der Jurist ischen Fakultät 
der Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), der Bundesuniversität von 
Paraná. 
 
Schwerpunkte dieser Tagung waren 
am Eröffnungstag die neue Rechts-
polit ik in Brasi l ien und Deutsch-
land sowie die Reform des Zivil-
rechtes in beiden Ländern, des wei-
teren am zweiten Tag die Dis-
kussion über die europäische Ver- 
 
 
 

                                                 
* Frau Buchheister is t  z.Zt.  Prakt ikant in 
in der Rechtsabte i lung der Deutsch-
Brasi l ianischen Industr ie- und Handels-
kammer São Paulo; Herr  Hansen Prakt i -
kant unter Johannes Baus in der Kanzlei  
Andersen Bal lão, Cur i t iba 
 
1 Sekretar ia t  der Verein igung:  Frau 
Rechtsanwäl t in Gise la Puschmann, c /o  
Puschmann & Veiga,  Lurgia l lee 6-8,  
60439 Frankfur t  am Main.   
E-mai l :  info@dbjv.de /  Die Verein igung 
im Internet:  www.dbjv.de 
 

 
 
fassung und am Abschlusstag die 
Streitbeilegungsmechanismen im 
Rahmen internationaler Organisati-
onen, wie der WTO, der EU und 
dem Mercosul. 
 
Veranstaltet wurde die Tagung in 
Zusammenarbeit mit der Konrad-
Adenauer-Sti ftung, bei der wir uns 
u.a. für die Bereitstellung der Si-
multan-Übersetzer bedanken, die 
eine beeindruckende Arbeit wäh-
rend der drei Tage leisteten. Unser 
Dank für die hervorragende Organi-
sation dieser überaus gelungenen 
Tage gi lt dem Gastgeber Wilson Jo-
sé Andersen Ballão, langjähriges 
Mitglied der DBJV, Rechtsanwalt 
und Partner der gleichnamigen 
Kanzlei mit Sitz in Curit iba, seiner 
Frau Karin sowie dem deutschen 
Rechtsanwalt derselben Kanzlei,  
Johannes Baus. 
 
 
I. Begrüßungsabend 
 
Auch im entfernten Brasil ien hielt  
die Tradit ion des von den Mitglie-
dern der DBJV geschätzten „inoff i-
ziellen“ Eröffnungsabends. Ta-
gungsteilnehmer und Begleitung 
trafen sich im „Original Café“, ei-
nem von Musikliebhabern geschätz-
ten Lokal. Gemütlich zu Caipirin-
has, Essen und Live-Musik haben 
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sich alte Bekannte wiedergesehen 
und herzlich begrüßt, erste Be-
kanntschaften wurden gemacht und 
der erste Stimmungseindruck deute-
te auf verheißungsvolle Tage. 
 
 
II. Eröffnung der Tagung 
 
Die Tagung wurde am 19. Novem-
ber durch den Vertreter des Dekans 
der Universität UFPR, Herrn Prof. 
Dr. José António Peres Gediel, er-
öffnet. Er unterstr ich die Bedeutung 
von binationalen Vereinigungen wie 
der DBJV für den Aufbau einer Ge-
sellschaft als System der Gerech-
tigkeit, der Verbrüderung und Soli-
darität unter Völkern. 
 
Der Vorsitzende der DBJV, Herr 
Dr. Jan Curschmann, berichtete zu-
nächst in seiner Eröffnungsrede von 
seiner ersten Reise durch Südame-
rika, wie er Brasil ien und vor allem 
seine Menschen schätzen lernte und 
von der Entwicklung Curit ibas von 
einer romantischen Stadt zur einer 
signifikanten Industriestadt mit 
pulsierendem Leben, ein Beispiel 
für den brasil ianischen Entwick-
lungsprozess. Er machte auf das Po-
tential Brasil iens und auf die viel-
versprechende Entwicklung dieses 
Landes aufmerksam, vermerkte aber 
auch, dass in Brasi l ien der Arbeits-
faktor Mensch, der eigentl iche 
„Schatz“ dieses Landes, mehr an 
Bedeutung gewinnen müsse, denn 
nur durch eine allgemeine, gute 
Ausbildung und einen breiteren 
Mittelstand sei eine langfristige 
Entwicklung sichergestellt . Gleich-
zeit ig drückte Dr. Curschmann sei-
nen Optimismus gegenüber der eu-
ropäischen Zukunft aufgrund des in 

Europa bestehenden intellektuellen 
und wirtschaftl ichen Potentials aus. 
 
Des weiteren ging Herr Dr. Fran-
cisco Florence als Präsident der So-
ciedade de Estudos Jurídicos Bra-
sil-Alemanha (SEJUBRA) in seiner 
Begrüßung auf die Reformprojekte 
der aktuellen Regierung unter Prä-
sident Luiz Inácio "Lula" da Silva 
ein. Er unterstrich die Bedeutung 
des Novo Código Civil als der 
„Verfassung des Bürgers“, in der 
der Schutz des Schwächeren, die 
Vertragsfreiheit unter Berücksich-
tigung ihrer Sozialfunktion und die 
geschlechtl iche Gleichstellung Ein-
gang gefunden haben. Dr. Florence 
sprach dabei von den Einflüssen 
des BGB auf den Novo Código Ci-
vil und den Gemeinsamkeiten zwi-
schen beiden Gesetzen sowie von 
dem zunehmenden Einfluss brasil i-
anischer Richter auf die Ausgestal-
tung der Gesetze. 
 
Last but not least unterstrich Herr 
Dr. Wilhelm Hofmeister als Leiter 
der Konrad-Adenauer-Sti ftung Bra-
sil ien in seiner Begrüßungsanspra-
che die enge Verbundenheit beider 
Länder im wirtschaftl ichen, poli t i-
schen und menschl ichen Bereich. 
Vor allem die Bedeutung menschli-
cher Verbundenheit  unter Völkern 
sei das Fundament für wirtschaftl i -
che und soziale Zusammenarbeit . 
Gerade der Misserfolg der WTO-
Konferenz in Cancun habe gezeigt, 
wie wicht ig der menschl iche, kom-
munikative Aspekt für das Auffin-
den von Konfl iktlösungen sei.  
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III.  Vorträge 
 
1. Neue Rechtspolit ik in Brasil ien 

und Deutschland 
 
a. Entwicklungen der Rechtspoli-

tik in Brasil ien 
Herr Prof. Dr. Sérgio Sérvulo da 
Cunha aus dem brasi l ianischen Jus-
tizministerium sprach über die 
Entwicklungen der Rechtspolit ik in 
Brasil ien. Er verdeutl ichte das Be-
dürfnis nach Veränderungen in der 
brasil ianischen Judikative mit der 
zum Teil aus dem Kaiserreich 
stammenden Rolle des Justizminis-
teriums als Auffangministerium für 
alle Fragen der inneren Sicherheit  
und dem einhergehenden Mangel an 
Organisation. Die Judikative nehme 
im Gefüge der drei Gewalten neben 
Exekutive und Legislative eine se-
kundäre Rolle ein. Folglich sei eine 
Reform notwendig, die die öffentl i -
che Sicherheit  in den Mittelpunkt 
stelle. Herr Prof. Dr. da Cunha 
stellte vier Arbeitsgruppen vor, die 
sich mit dieser Reform befassten. 
Deren thematische Zielsetzung sind 
Demokratisierung, Modernisierung 
im Hinbl ick auf mehr Effektivität,  
Unabhängigkeit  und einfacherer 
Zugang zu den Gerichten. Als wei-
teres Vorhaben stell te er die bun-
desweite Ausdehnung der in São 
Paulo existierenden Zentren für die 
Integration des Bürgers ("SICS") in 
Aussicht. Dieses Projekt habe sich 
dadurch bewährt, dass der Informa-
tionsaustausch durch die lokale Zu-
sammenlegung von öffentl ichen 
Ämtern erleichtert wurde. Zum Ab-
schluss sprach Prof. da Cunha noch 
die Notwendigkeit einer Reform des 
Strafvollzuges an, die die Durch-
setzung der Menschenrechte bei der 

Vollstreckung von Freiheitsstrafen 
gewährleisten soll. 
 
 
b. Rechtsreformen aus der Sicht 

der brasil ianischen Richter 
Anschließend beleuchtete Herr Pau-
lo Sérgio Domingues, Vorsitzender 
der Bundesvereinigung der Richter 
Brasil iens (AJUFE), die "Rechtsre-
formen aus der Sicht der brasil iani-
schen Richter" und gab ein plasti-
sches Bild von der Wirklichkeit  der 
Judikative in Brasil ien. Problema-
tisch erscheint nach seiner Ein-
schätzung, dass aus Sicht der brasi-
l ianischen Regierung der Wunsch 
der Gesel lschaft auf Part izipation 
als Einmischung gesehen werde. 
Dadurch fehle es an Informationen 
über Funktion und Aufbau der Judi-
kative seitens der Bürger. Er stel lte 
dar, wie sich in den letzten Jahren 
diesbezüglich eine Wandlung voll-
zogen habe, z.B. als die Brasil ianer 
aufgrund des Wirtschaftsplanes des 
früheren Präsidenten Fernando Col-
lor de Mello Rechtsschutz suchten 
gegenüber dem Einfrieren der 
Bankkonten oder durch die Etablie-
rung von Gerichtsshows. Um die-
sem Wandel umfassend gerecht zu 
werden, bekundete Herr Domingues 
den Wil len zu einer umfassenden 
Reform, die nicht nur die Gerichts-
barkeit,  sondern alle drei Gewalten 
umfasse. Dadurch könnten die Qua-
lität der Gesetze, dem Arbeitsmate-
rial der Judikative, und die Effekti-
vität der Urteilsvollstreckung ver-
bessert werden. Herr Domingues 
sieht hierin die einzige Möglich-
keit , die Flut von Verfahren und ih-
re Dauer ( in 1 Jahr und 8 Monaten 
wurde ein Eingang von 800.000 
Verfahren registriert) effekt iver 
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bewältigen zu können. In diesem 
Zusammenhang müssten umfassen-
de Veränderungen getroffen wer-
den, wie der verstärkte Einsatz von 
Pfl ichtverteidigern mit ausreichen-
der Bezahlung oder die vermehrte 
Erteilung von Verwaltungsstrafen 
gegenüber rechtsbrüchigen Rich-
tern, wodurch das Vertrauen der 
Gesellschaft in die Funktion der 
Rechtsprechung gestärkt würde. 
Herr Domingues schloss seinen 
Vortrag mit der Prämisse, dass das 
Thema "Reform der Judikative" auf 
breiter Ebene ernsthaft und ohne 
Schablonendenken diskutiert wer-
den müsse. 
 
 
2. Reform des Zivil rechtes in 

Brasi l ien und Deutschland 
 
a. Novo Código Civil 2002 
Herr Prof. Dr. Alfredo de Assis 
Gonçalvez Neto von der UFPR 
sprach im Zusammenhang mit der 
Einführung des Novo Código Civil  
über die Vereinheitl ichung und 
Einbeziehung handelsrechtl icher 
Normen. Er stellte die Wandlung 
des Unternehmerbegriffes vor, der 
sich auf die wirtschaft l iche Tätig-
keit  im Gegensatz zur intellektuel-
len Tätigkeit, es sei denn in Aus-
übung im Rahmen eines Unterneh-
mens, stützt. Unternehmer ist hier-
nach jede natürl iche Person, die ei-
ne unternehmerische Tätigkeit or-
ganisatorisch ausübt. Nach seiner 
Ansicht wurden durch die Neurege-
lungen hinsichtl ich der "Limitada" 
derselben ihre Charakteristika ge-
nommen. In Bezug auf die Normie-
rungen der Personengesel lschaften 
vertrat er den Standpunkt, dass die 
Einführung eines einheitl ichen Ge-

sellschaftstyps eine Vereinfachung 
dargestellt  hätte. 
 
 
b. Schuldrechtsreform in 

Deutschland 
Im Anschluss sprach Herr Dr. Wer-
ner Müller über die "Modernisie-
rung und Europäisierung des 
Schuldrechtes" und gab zunächst 
für die brasil ianischen Zuhörer ei-
nen Abriss über den Aufbau des 
deutschen Bürgerlichen Gesetzbu-
ches (BGB). Im Folgenden be-
schrieb er den geschichtl ichen 
Werdegang der Reform, der bereits 
in den 70er Jahren begann, und ihre 
Motivation. Erst aufgrund der Um-
setzungspfl icht der vom Europäi-
schen Parlament erlassenen 
Verbrauchsgüterkaufrichtl inie bis 
zum 01.01.2002 und somit mittels 
Druck "von außen" verabschiedete 
der Deutsche Bundestag das neue 
Reformgesetz. Herr Dr. Müller er-
läuterte schwerpunktmäßig die gra-
vierendsten Neuerungen. So wurde 
mit § 280 BGB als Zentralnorm des 
Schuldrechtes der Begri ff der 
Pfl ichtverletzung als Ausgangs-
punkt für jede Form von Nichtleis-
tung, Leistungsverzögerung oder 
Schlechtleistung eingeführt. Nun-
mehr beträgt die Verjährung von 
kaufrechtl ichen Gewährleistungsan-
sprüchen 2 Jahre. Diese Frist ent-
spricht der Vorgabe der EU-
Verbrauchsgüterkaufrichtl inie und 
wurde vom deutschen Gesetzgeber 
in § 438 I 3 BGB auf 
alle Kaufgeschäfte hin verallgemei-
nert (Ausnahmen: § 438 I 1 und 2 
BGB, wo eine 30- bzw. 5jährige 
Verjährungsfrist festgeschrieben 
ist). Weitere Änderungen sind die 
Einführung eines neuen Mangelbeg-
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rif fs sowie der Vorrang des Nacher-
füllungsanspruchs. Die Vor-
schri ften der europäischen Ver-
brauchsgüterkaufrichtl inie befinden 
sich – ebenso wie das frühere Haus-
türwiderrufsgesetz (HausTWG), das 
Verbraucherkreditgesetz (VerbrKrG 
) und das Gesetz über die Allge-
meinen Geschäftsbedingungen 
(AGBG) – nunmehr vereinheitl icht 
im BGB. Herr Dr. Müller erklärte 
den brasil ianischen Zuhörern die 
bislang ungeschriebenen Institute 
der culpa in contrahendo (c.i.c.) 
und der posit iven Vertragsverlet-
zung (pVV), die erstmalig ebenfalls 
im BGB normiert wurden. In der 
anschl ießenden Diskussion über das 
Ausmaß des Verbraucherschutzes 
stellte Herr Dr. Müller abschlie-
ßend seine Ansicht dar, dass 
Verbraucherschutz unerlässlich sei,  
jedoch im Rahmen gewisser Gren-
zen bestehen müsse, was dem mün-
digen Bürger auch zuzumuten sei. 
 
 
3. Die europäische Verfassungs-

diskussion 
 
a. Der europäische Verfassungs-

konvent in der Analyse 
Herr Stephen Bastos von der Deut-
schen Gesellschaft für Auswärtige 
Polit ik in Berlin bezeichnete in sei-
ner Analyse des europäischen Ver-
fassungskonventes denselben als 
historischen Wendepunkt. Aufgabe 
des Konventes, der in dieser Form 
dem Konvent zur Schaffung einer 
europäischen Grundrechtscharta 
gl ich, war es, die EU auf die zum 1. 
Mai 2004 anstehende Erweiterung 
auf 25 Mitgliedsstaaten vorzuberei-
ten. Die negativen Erfahrungen der 
vorangegangenen Regierungskonfe-

renzen, insbesondere der "Verhand-
lungsmarathon" in Nizza, haben 
hierfür den Weg geebnet. Herr 
Bastos stellte die wichtigsten Prob-
leme vor, denen sich der Konvent 
gegenübersah und die zum Teil un-
beantwortet bl ieben. Dazu gehörte 
insbesondere die Frage der demo-
kratischen Legitimation, denn je 
stärker der Eingrif f der EU in 
grundlegende Bürgerrechte erfolgt,  
desto stärker sei das Bedürfnis nach 
demokratischer Legitimation ihrer 
Handlungen und Transparenz. Herr 
Bastos erläuterte die neuen außen-
polit ischen Herausforderungen der 
EU nach den Ereignissen des 11. 
Septembers 2001, um ein Gleich-
gewicht gegenüber den USA dar-
stellen zu können. Diesbezüglich 
vertrat er den Standpunkt, dass die 
Uneinigkeit der einzelnen Mit-
gl iedsstaaten in den letzten Jahren 
im Hinblick auf die Bekämpfung 
des globalen Terrornetzwerkes eine 
Bestätigung der europäischen Ent-
wicklungspraxis sei.  Deren Prinzip 
sei bislang gewesen, sich gerade 
durch Erfahrungen in Krisenzeiten 
weiterzuentwickeln. Nach einer 
Darstellung von Entstehungsge-
schichte und Zusammensetzung des 
Konventes nannte Herr Bastos als 
inhaltl iche Schwerpunkte die Ein-
beziehung der europäischen Grund-
rechtscharta in das neue Vertrags-
werk und die Gestaltung der Insti-
tutionen im Hinblick auf vertikale 
und horizontale Gewaltenteilung. 
Offen bleibe ledigl ich die äußere 
Form dieser Ergebnisse und somit 
die Frage nach einer Europäischen 
Verfassung. 
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b. Eine neue Verfassung für Eu-
ropa – ein großes Abenteuer? 

Im Anschluss erläuterte Frau Sabi-
ne Ahlers von der Universität Pas-
sau den "Vertrag über eine Verfas-
sung für Europa", wie das Ergebnis 
des europäischen Verfassungkon-
vents off iziell bezeichnet wird. Sie 
machte darauf aufmerksam, dass die 
Bezeichnung zwar umstritten, die-
ser Streit aber überflüssig sei. Denn 
unabhängig von unterschiedlichen 
Vorstellungen zu diesem Begri ff  
seitens der Mitgliedsstaaten, kom-
me es letztendlich auf den Inhalt  
an. Allen Mitgliedsstaaten sei be-
wusst, dass es sich bei dem europä-
ischen Integrationsprozess um ein 
Novum, um ein "großes Abenteuer" 
handele, wie es selbst in der Prä-
ambel des "Verfassungsvertrages" 
heißt. Frau Ahlers erklärte die 
Struktur des Vertragstextes und be-
tonte, dass mit der Einbeziehung 
der Grundrechtscharta ein geschrie-
bener Katalog gemeinsamer Grund-
rechte in das Primärrecht der EU 
Eingang gefunden habe. Darüber 
hinaus stell te sie aber klar, dass in 
erster Linie durch Zusammenlegung 
der Gründungs- und Änderungsver-
träge mehr Transparenz und somit 
eine Vereinfachung geschaffen 
wurde, wodurch eine Neugründung 
von EU und EG erreicht werden 
sollte. Diesem Prinzip der Transpa-
renz folgt auch die erstmalige Auf-
l istung der Zuständigkeiten der eu-
ropäischen Gesetzgebung in aus-
schl ießliche und geteilte Zustän-
digkeiten sowie Maßnahmen zur 
Unterstützung, Koordinierung und 
Ergänzung. Des weiteren sol l ein 
EU-Außenminister mit eigenem 
diplomatischen Dienst ernannt wer-
den und als weitere Neuerung ist 

das erstmals posit iv geregelte Aus-
trittsrecht eines Mitgl iedsstaates in 
Art. I-59 EU-Verfassung zu erwäh-
nen. Die Verfassung tritt in Kraft,  
wenn – ab 01.05.2004 – alle 25 
Mitgliedsstaaten diese gemäß ihrem 
mitgliedsstaatl ichen Recht rati f i -
ziert haben. Sollte dies nach 2 Jah-
ren erst auf 4/5 der Mitgliedsstaa-
ten zutreffen, würde sich der Euro-
päische Rat, also die Regierungs-
chefs der Mitgliedsstaaten, mit der 
Frage befassen. Nach Frau Ahlers 
Ansicht könnte in diesem Falle den 
Staaten, die bislang eine Rati fizie-
rung verweigerten, die Ausübung 
des Austrittsrechtes nahegelegt 
werden. Frau Ahlers schloss ihren 
Vortrag mit einem Ausblick auf ei-
nige Diskussionsschwerpunkte der 
zukünftigen Regierungskonferen-
zen, wie den sog. Legislativrat oder 
die Zusammensetzung der Kommis-
sion nach der Ost-Erweiterung und 
der "quali f izierten Mehrheitsent-
scheidung" im Ministerrat. 
 
 
c. Die europäische Verfassungs-

diskussion und der Mercosul 
Anschließend stel lte Herr Tjark E-
genhoff von der Konrad-Adenauer-
Stiftung Brasil ien die Frage "What 
lessons to be learned? Die Europäi-
sche Verfassungsdiskussion und der 
Mercosul". Er bezog sich zunächst 
auf das Problem der Vergleichbar-
keit  von EU und Mercosul aufgrund 
der unterschiedlichen Integrations-
tiefen. Zwar sei eine Integration der 
monetären oder verteidigungspolit i -
schen Ebene im Rahmen des Merco-
sul noch nicht absehbar. Aufgrund 
des Experimentalcharakters der EU 
sollten jedoch nach seiner Ansicht 
gerade die grundsätzlichen Erfah-
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rungen mit integrat ionspolit ischen 
Fragestellungen analysiert  werden. 
Herr Egenhoff nannte die zu bewäl-
t igenden Aufgaben beider internati-
onaler Organisationen, nämlich die 
Festigung des polit ischen Projektes, 
die institut ionelle Ausstattung, die 
Part izipation und die Transparenz 
bzw. Legit imation. Er machte dar-
auf aufmerksam, dass beim Aus-
tausch von Erfahrungswerten der 
Umgang mit unterschiedlichen mit-
gl iedsstaatl ichen Motivat ionen eine 
entscheidende Rolle spiele, wie 
man auch am Beispiel Argentinien 
und Brasil ien sehen könne. Folglich 
sei im Bezug auf den Mercosul ein 
noch größerer Wille zu Sol idarität 
und Integration als Basis erforder-
l ich. Zum Abschluss verlangte Herr 
Egenhoff "Visionen und großes 
Denken" für erste Schritte in Rich-
tung einer langfristig gewoll ten In-
tegration. 
 
 
4. Streitbeilegungsmechanismen 

der WTO 
 
a. Die WTO und ihre Streitbeile-

gungsgremien aus der Sicht 
der Pharmaindustrie 

Am dritten Tagungstag stel lte Herr 
Dr. Dieter Laudien von der Boeh-
ringer Ingelheim Pharma GmbH & 
Co. KG das Streitbeilegungssystem 
der WTO auf dem Gebiet des inter-
nationalen gewerbl ichen Rechts-
schutzes vor. Das “Agreement on 
Trade-Related Aspects of Intellec-
tual Property Rights” (TRIPS) 
wurde in der sog. Uruguay-Runde 
von 1986 bis 1994 ausgehandelt 
und trat zum 01.01.1995 in Kraft . 
Das TRIPS-Abkommen setzt inter-
national gült ige Mindeststandards 

für alle WTO-Mitgliedsstaaten und 
gewährleistet so die Durchsetzung 
einer multinationalen Streitbeile-
gung zum Schutz von geistigem Ei-
gentum. Dr. Laudien skizzierte den 
Streitbeilegungsmechanismus an-
hand von Beispielen aus der Phar-
maindustrie. Unter Patenten im 
Sinne des TRIPS-Abkommens ver-
steht man zur Gewährleistung eines 
umfassenden Schutzes sowohl Er-
zeugnisse als auch Verfahren. Aus-
genommen sind diagnostische, the-
rapeutische und chirurgische Ver-
fahren sowie solche für Pflanzen 
und Tiere, abgesehen von dem 
Schutz bestimmter Pflanzensorten. 
Grundsätzlich dürfen Patente von 
Ausländern gegenüber denen von 
Inländern nicht diskriminiert bzw. 
Patente aus einem bestimmten Aus-
land nicht bevorzugt werden. Dr. 
Laudien ging insbesondere auf das 
Problem des Missbrauchs von Pa-
tenten ein, wenn der Patenteigen-
tümer ein Erzeugnis oder ein Ver-
fahren absichtl ich dem Markt vor-
enthält . In diesem Fall werden sog. 
Zwangslizenzen erteilt, wenn der 
Versuch, den Patenteigentümer zu 
einer freiwil l igen Lizenzerteilung 
zu bewegen, fehlgeschlagen ist, ein 
(nationaler) Notstand besteht oder 
sonstige Umstände von besonderer 
Dringlichkeit existieren. Um insbe-
sondere Entwicklungsländern den 
Zugang zu modernen Arzneimitteln 
gegen AIDS, Tuberkulose, Malaria 
etc. zu ermöglichen, wurde auf der 
Doha-Ministerkonferenz im No-
vember 2001 in der sog. Doha-
Declaration die Erteilung von 
grenzüberschreitenden Zwangsli-
zenzen ermöglicht. Abschließend 
erläuterte Dr. Ladien die Verpfl ich-
tung einzelner Entwicklungsländer, 
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bestimmte Arzneimittel  an bedürf-
t ige Personen abzugeben, um einen 
gewinnbringenden Rückfluss in die 
Industrieländer zu vermeiden. 
 
 
b. Streitbeilegungsmechanismen 

in der WTO 
Herr Prof. Dr. Welber Barral von 
der Universidade Federal de Santa 
Catarina stellte die Konfl iktlö-
sungssysteme der WTO im Allge-
meinen vor und gab zunächst einen 
Abriss über die Inhalte der WTO-
Ministerkonferenzen als oberste 
Entscheidungsebene. Die 1. Minis-
terkonferenz in Singapur 1997 be-
fasste sich mit dem Thema Investi-
t ionen und Urheberrechte, sowie 
Regierungseinkäufe. Die Konferenz 
in Seattle 1999 wurde von Prof. 
Barral als "Verlust der Unschuld" 
überschrieben, während die Konfe-
renz von Doha 2001 sich mit den 
Konfl iktlösungssystemen und der 
Arzneimittel frage beschäftigte. Die 
letzte Konferenz in Cancun 2003 
wurde als erfolgloses Unterfangen 
betrachtet. Das Problem beschrieb 
Prof. Barral mit der Frage, inwie-
weit neue Themen in die WTO auf-
genommen werden können unter 
den Gesichtspunkten, dass z.B. die 
Nationalstaaten teilweise ein stren-
geres Recht vorsehen oder dass 
Konfl ikte mit der Umweltschutzpo-
lit ik der Lösung bedürfen. Prof. 
Barral zog daraus den Schluss, dass 
die Funktionsfähigkeit der WTO 
vom Nichtvorl iegen einzelstaatl i-
cher Interessen abhängig sei. Im 
Folgenden stellte er die aktuellen 
Reformbedürfnisse vor. Hierzu 
zählt die von der zivi len Öffent-
l ichkeit beklagte mangelnde Trans-
parenz der Entscheidungsfindung, 

da die Debatten in der Regel unter 
Ausschluss der Öffentl ichkeit er-
folgen. Weitere Kri t ikpunkte sind 
die differenzierte Behandlung är-
merer Länder und der Vorwurf der 
obsiegenden Nation, dass die Nati-
on, die den Streit verloren hat, ihre 
Gesetzgebung nicht ausreichend im 
Sinne des Schiedsspruches geändert 
habe. Schließlich stellt sich noch 
das Problem der Durchsetzbarkeit  
von Schiedssprüchen im Verhältnis 
zu großen bzw. dominanten Staa-
ten(-gebilden). Prof. Barral führte 
aus, dass mit der plötzlichen wirt-
schaftl ichen Öffnung Brasi l iens in 
den letzten Jahren auch der Be-
kanntheitsgrad der WTO stieg, wie 
an den Beispielen des Konfl iktes 
Brasil iens in Bezug auf die Patente 
für AIDS-Medikamente und bezüg-
lich des "Flugzeugstreits" mit Ka-
nada erkennbar. So trägt Brasil ien 
0,9 % des Welthandels, ist aber an 
10 % der Streit igkeiten im Rahmen 
der WTO beteil igt. Insgesamt seien 
zur Zeit ca. 300 Konfl ikt fäl le an-
hängig. Prof. Barral schloss seinen 
Vortrag mit der Ansicht, dass Bra-
sil ien eindeutiger Standpunkte hin-
sichtl ich der oben genannten Kri-
t ikpunkte bedürfe. 
 
 
5. Streitbeilegungsmechanismen 

im Vergleich 
 
a. Streitbeilegungsmechanismen 

in der EU 
Frau Prof. Dr. Patricia Kegel von 
der Universidade Regional de Blu-
menau stell te die Streitbeilegungs-
mechanismen in der EU vor. Be-
stimmendes Merkmal der EU ist die 
Supranationalität,  die das Vorhan-
densein von gewinnenden Mehrhei-
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ten und verl ierenden Minderheiten 
voraussetzt. Prof. Kegel führte auf, 
in welchen Bereichen sich diese 
Supranationalität bemerkbar mache. 
Im Rahmen der Union besteht der 
Vorrang des Gemeinschaftsrechtes 
auch vor den mitgliedsstaatl ichen 
Verfassungen. Das Gemeinschafts-
recht ist unter bestimmten Voraus-
setzungen unmittelbar anwendbar 
und somit gerichtl ich durchsetzbar 
im Hinbl ick auf die Einhaltung eu-
ropäischer Normen. Die Supranati-
onalität zeigt sich schl ießlich im 
System der Entscheidungsinstituti-
onen. So ist die Europäische Kom-
mission die "Hüterin der Verträge", 
da sie deren Einhaltung überwacht 
und ihr bestimmte Sanktionsmög-
lichkeiten zustehen. Außerdem ob-
liegt es der Kommission über inter-
nationale Abkommen zu entschei-
den, die der Rat und die Mitglieds-
staaten im Anschluss lediglich rati-
fizieren müssen. Auf gerichtl icher 
Ebene findet die Supranationalität 
ihren Niederschlag im Bestehen des 
Europäischen Gerichtshofes 
(EuGH), der aufgrund seiner Ent-
scheidungfunktion als "Motor der 
Integration" angesehen wird, da er 
Spannungen zwischen Mitglieds-
staaten und Gemeinschaftsinteres-
sen in der Regel zugunsten letzterer 
auflöst. Prof. Kegel hob in diesem 
Zusammenhang das sog. Vorabent-
scheidungsverfahren hervor, das, 
von einem nationalen Gericht ini t i-
iert, eine einheitl iche Auslegung 
europäischer Normen in allen Mit-
gl iedsstaaten gewährleistet.  Wie 
Prof. Kegel näher ausführte, besteht 
aufgrund der weitreichenden Kom-
petenzen des EuGH ein möglicher 
Konfl iktherd. So kann sich der 
EuGH zu internationalen Abkom-

men der EU mit z.B. dem Mercosul 
äußern, obwohl diese Kompetenz 
nicht den Gerichten im Mercosul 
zusteht. Dadurch werde die Ent-
scheidungskompetenz ge-stärkt, a-
ber dieselbe der im Abkommen ver-
einbarten Schlich-tungsstel le ent-
kräftet. Deshalb bedarf nach Prof. 
Kegels abschließender Ansicht eine 
Freihandelszone zwischen EU und 
Mercosul in jedem Fall eines reg-
lementierenden Rahmens für Kon-
fl iktlösungssysteme. 
 
 
b. Streitbeilegungsmechanismen 

im Mercosul 
Im letzten Vortrag der Tagung er-
läuterte Prof. Dr. Luiz Otávio Pi-
mentel von der Universidade Fede-
ral de Santa Catarina die Streitbei-
legungsmechanismen im Mercosul 
und bemerkte eingangs, dass diese 
zur Zeit  noch unzureichend seien 
zur Einhaltung einer inneren Ge-
rechtigkeit . Im Montevideo-Vertrag 
in den 80er Jahren war ein sukzes-
sives Schlichtungsverfahren vorge-
sehen. Aber erst im Protokoll von 
Brasil ia, das im April 1992, zwei 
Jahre nach seiner Unterzeichnung, 
in Kraft  trat,  wurde ein System ge-
schaffen für den Fal l der Nichtein-
haltung von Vereinbarungen bezüg-
lich des Gemeinsamen Marktes. 
Prof. Pimentel kommentierte dieses 
System als Kombination von Kon-
fl iktlösungssystemen, an deren En-
de immer ein Schiedsspruch stehe. 
In erster Instanz werden direkte 
Verhandlungen geführt.  Soll ten die-
se scheitern, befasst sich in zweiter 
Instanz die Gruppe des gemeinsa-
men Marktes mit dem Konfl ikt . Un-
ter Umständen kann eine Experten-
beratung durchgeführt werden, die 
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Empfehlungen im Hinblick auf ei-
nen Verfahrensabschluss erteil t.  
Sollte auch in dieser Phase keine 
Lösung gefunden werden, wird ein 
Gutachten des Schiedsgerichts ein-
geholt,  gegen das keine Rechtsmit-
tel gegeben sind. Das Fehlen eines 
internationalen Gerichtshofes, ver-
gleichbar mit dem EuGH, erklärte 
Prof. Pimentel damit, dass sich bis-
lang noch kein Mitgl iedsstaat des 
Mercosul dieses Privi leges bemäch-
tigt habe. Abschließend skizzierte 
er noch die Angemessenheit dieses 
Systems aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln. Aus der Sicht der 
Pragmatiker (der Auswärtigen Äm-
ter) funktioniere das System. Für 
Fachleute stelle es ein Hindernis 
für eine intensivere Integration dar, 
da eine einheitl iche Rechtsprechung 
fehle, was aber unter dem Gesichts-
punkt der Vorherrschaft staatl icher 
Interessen im Mercosul eine logi-
sche Konsequenz sei. 
 
 
IV. Rahmenveranstaltungen 
 
Besonders in diesem Jahr – und da 
werden sicherlich alle Teilnehmer 
zustimmen – gab es neben den 
hochwertigen und interessanten Re-
den und den lebhaften Diskussionen 
ein  lebendiges und vergnügliches 
Rahmenprogramm, sowohl hinsicht-
l ich der Tagesausflüge als auch an 
den Abenden, die den Teilnehmern 
viel  Schlaf kosten sollten... 
 
Nach dem ersten Tagungstag sind 
die Teilnehmer in den Genuss einer 
Stadtrundfahrt gekommen, die im 
wunderschönen Park Barigüi ende-
te, wo ein Abendessen mit Livemu-
sik im „Restaurante Maggiore“ auf 

sie wartete. Die von Caipirinha und 
Fröhl ichkeit erfüllte  Stimmung 
steigerte sich zu einem binationalen 
Geburtstagsständchen für Prof. Dr. 
Wolf Paul.  Es wurde bis nach Mit-
ternacht getanzt und schon hier 
deutete sich an, dass dieser Tanz-
abend nicht der letzte während die-
ser Tagung sein sollte. 
 
Am Nachmittag des zweiten Tages 
waren alle Teilnehmer zum Besuch 
einer Gerichtsverhandlung beim 
Tribunal de Justiça eingeladen, wo 
sie nach einer Einführung durch ei-
nen Richter in das brasil ianische 
Gerichtssystem eine Gerichtsver-
handlung mitverfolgen durften und 
letztl ich vom Vize-Präsidenten 
empfangen wurden. Das Gebäude 
beeindruckte u.a. durch seine für 
deutsche Juristen in deutschen Ge-
richten unbekannte pompöse Aus-
stattung aufgrund der Vielzahl an 
Antiquitäten. Am Abend fand auf 
dem Freizeitgelände eines Unter-
nehmens ein typisches Churrasco 
statt , wo ein gegril l tes Schwein in-
mitten von anderen Köstl ichkeiten 
auf dem Büfett seinen Platz fand. 
Alle Teilnehmer wurden begeistert 
von einer mitreißenden Capoeira-
Show voller Rhythmus und Akroba-
tik, bei der auch Johannes Baus als 
deutscher Capoeirista brasil ianische 
Qualitäten bewies. Angespornt von 
den Sambarhythmen der den Abend 
begleitenden Live-Band, wurde an-
schl ießend bis nach Mitternacht 
Samba getanzt. 
 
Der letzte Tagungstag fand seinen 
festl ichen Abschluss im Festsaal 
der „Sociedade Garibaldi“, einem 
prunkvollen Gebäude im Sti le der 
ital ienischen Renaissance, nachdem 
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in der Kanzlei des Geburtstagskin-
des Wilson Ballão ein Cocktailemp-
fang stattgefunden hatte.   Das ku-
l inarische Vergnügen eines Buffets 
mit typischen brasil ianischen Spei-
sen wurde übertroffen durch die 
musikalische Darbietung einer 
Schweizer Sängerin, die sich selbst 
am Klavier begleitete. Für ausge-
lassene Stimmung sorgte abschlie-
ßend die 70er - Jahre - Disco-Musik 
einer lokalen Band, die ihren be-
geisternden (Tanz-)Lauf bis in die 
Morgenstunden nahm. 
 
Nach wenigen Stunden Schlaf ging 
es am frühen Samstagmorgen mit 
dem „Serra Verde Express“ durch 
die "Serra do Mar" nach Morretes. 
Die dreistündige Zugfahrt durch 
wunderschöne, größtenteils unbe-

rührte Natur war der stimmungsvol-
le Auftakt für einen wunderschönen 
Tag der Gesell igkeit und bildete 
den perfekten Ausgleich; nach drei 
Tagen angefül lt mit Anregungen 
der Gedanken nunmehr Anregungen 
für das Gemüt. Nach einem kurzen 
Stadtbummel durch das malerische 
Morretes ging es in das „Santuário 
Nhundi Aquára“, wo sich die Teil-
nehmer nach einem weiteren ausge-
zeichneten Essen in paradiesischer 
Umgebung an der ausgelassenen 
Stimmung am und vor allem auch 
im nahegelegenen Fluss erfreuen 
konnten.  
 
Das Feedback der Teilnehmer l ieß 
keinen Zweifel daran aufkommen, 
dass diese Jahrestagung vielen noch 
lange in Erinnerung bleiben wird.\\ 

 
 
 
 
 
 

Vorankündigung der XXIII. Jahrestagung 
der Deutsch-Brasilianischen Juristenvereinigung 

in Regensburg 
 
 
 
 
Liebe Mitglieder der DBJV, 
 
die diesjährige Jahrestagung wird 
vom 11. bis 14. November 2004 in 
Regensburg stattfinden. Es ist er- 
 
 

 
 
neut gelungen, ein hochinteressan-
tes und anspruchsvolles Programm 
zusammenzustellen und Referenten 
einzuladen, die einen spannenden 
Tagungsablauf erwarten lassen. 

Thema:                              
 
„Lebensmittelrecht in Deutsch-
land und Brasil ien“ 
 

Ort: 
 
Auditorium im Thon-Dittmer-
Palais, Regensburg 
Programm: 
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Mit dem Lebensmittelrecht themati-
siert die XXIII.  Jahrestagung der 
DBJV eine juristisch eher unauffäl-
l ige, polit isch aber hochaktuelle 
und für die Allgemeinheit existen-
tiel l bedeutsame Materie. Moderne 
Lebensmittel stammen mehrheitl ich 
aus industriel ler Massenproduktion 
und unterl iegen den Gesetzen der 
freien Marktwirtschaft, sind also 
nicht ohne Risiko zu genießen. Aus 
gutem Grund ist die Lebensmittel-
sicherheit das Hauptanliegen des 
staatl ichen Lebensmittelrechts in 
aller Welt. Es geht letztendlich um 
Gesundheitsschutz und Verbrau-
cherschutz (Täuschungsschutz), a-
ber auch um Schutz der Wirtschaft 
und ihrer Produkte, um den freien 
Warenverkehr und den lauteren 
Wettbewerb, insbesondere in den 
Binnen- wie Außenhandelsbezie-
hungen der Europäischen Gemein-
schaft. Die nationalen Lebensmit-
telrechte der Mitgl iedstaaten der 
EU werden zunehmend vom europä-
ischem Gemeinschaftsrecht überla-
gert. Für die deutsch - brasil iani-
schen Rechtsvergleichung kommt 
der Frage des rechtl ichen Umgangs 
mit gentechnisch veränderten Ag-
rarprodukten und Lebensmitteln ei-
ne besondere Bedeutung zu. Be-
kanntl ich haben Brasil ien wie die 
EU die Verwendung gentechnisch 
veränderten Saatguts prinzipiell zu-
gelassen. Inzwischen hat Brasil ien 
mengenmäßig die Sojaproduktion 
der USA überflügelt und beliefert 
die europäischen Märkte. Den gen-
technisch veränderten Lebensmit-
teln gehört die Zukunft. Derzeit 
werden sie legislat iv durch Be-
schluss von EU-Rat und Kommissi-
on gegen den Mehrheitswil len der 

europäischen Konsumenten durch-
gesetzt. Die Tagung wird Gelegen-
heit  zur ausführl ichen Information 
und Diskussion über aktuelle Ent-
wicklungen und Schwerpunkte des 
Lebensmittelrechts in Deutschland 
und Brasil ien bieten. 
 
Für die Vorträge konnten bislang 
folgende Referenten gewonnen 
werden: 
 
1. Dra. Leticia Rodrigues da Silva 
(Gerente de Normativação e Ava-
liação da Agência Nacional de Vi-
gi lância Sanitaria – AVISA); 
 
Thema:  
“A Lei de Biosegurança no Brasil” 
 
 
2. Dr. Pailo de Besssa Antunes 
(Dannemann, Siemsen & Bigler 
Advogados) 
 
Thema:  
“O Direito Alimentario no Brasil” 
 
 
3. Dr. Christian Kel ler   
(Robert Koch-Institut Berlin) 
 
Thema:  
„Prüfung und Genehmigung von 
GVO - Lebensmittelprodukten in 
Deutschland und Europa“ 
 
 
4. Dipl. Chem. Enno Janssen  
(Abtei lungsleiter des Hessischen 
Dienstleistungszentrums für  Land-
wirtschaft, Gartenbau und Natur-
schutz, Kassel) 
 
Thema:  
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„Futtermittel - Untersuchung im 
Rahmen des Futtermittel- und Le-
bensmittelrechts“ 
 
 
5. Advogado Alcides Maroli (Mon-
santo),  
 
Thema:  
“O debate sobre os organismos ge-
néticamente modificados no Brasil” 
 
 
6. RA Christian Meier   
(Kanzlei Gorny, Frankfurt) 
 

Thema:  
„Besondere Anforderungen des 
neuen Lebensmittel- und Futter-
mittelgesetzes an den Handel und 
an die Produktion von Lebensmit-
teln“ 
 
 
7. Prof. Dr. Wolf Paul  
(Johann Wolfgang Goethe – Univer-
sität Frankfurt) 
 
Thema:  
„Glanz und Elend des Lebensmittel-
rechts“\\

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Brasilien auf der Suche nach einer neuen Verfassung:  
die Verfassung der Vereinigten Staaten von Brasilien  

als kopiertes Original 
 

Wolf Paul* 
 
 

 

I. Herkunft und Verbreitung des 
modernen Konstitut ionalismus   

Wenn heute von „Verfassung“ die 
Rede ist, ist stets die förmliche, die 
geschriebene, die juridifizierte Ver-
fassung eines Staates gemeint, also 
das Staatsverfassungsgesetz, die 
Constitución Polít ica. Die Verfas 
 

                                                 
* Vortrag auf dem Symposium „Brasilien im ameri-
kanischen Kontext“ am Ibero-Amerikanischen In-
stitut zu Berlin (Oktober 2002) 

 
 
sung in diesem urkundlichen Sinne 
ist die prominenteste staatspolit i -
sche Erfindung der Moderne. Als 
Besiegelungsform erfolgreicher Re-
volutionen entstanden, gil t sie heu-
te als die Organisationsform souve-
räner Staatl ichkeit par excellence. 
 
Nicht zufäll ig  hat sie Weltkarriere 
gemacht: kaum ein Staat heute, der 
ohne förmliche Verfassung wäre. 
Historisch fällt das Erscheinen der 
ersten geschriebenen Verfassung in 
die Zeit der „Glorious Revolution“ 
in England (1688). Das Original 
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wird in Cromwell ’s  „Instrument of 
Government“ von 1653 gesehen, in-
sofern dieser Verfassungsakt be-
reits inmitten der Blütezeit des Ab-
solutismus den Sturz der Monarchie 
und die Machtergreifung des Par-
laments beurkundete (Grimm,  
1991:105). Die eigentl iche Bedeu-
tungsgeschichte der geschriebenen 
Verfassung aber beginnt erst ein-
hundert Jahre später, im letzten 
Drit tel des 18. Jahrhunderts, als 
Form der Festschreibung der  Er-
rungenschaften der l iberalen Revo-
lutionen und der Einrichtungen des 
republ ikanischen Staats. Die beiden 
großen Verfassungswerke, die 
Constitution of the United  States of 
America (1787) und die Constituti-
on de la République Française 
(1789,1791,1795), wirkten sofort 
beispielhaft und fanden schon we-
nige Jahrzehnte später Nachahmer 
nicht nur in Europa, sondern auch 
in anderen Erdteilen, besonders in 
Südamerika. Die aus den Unabhän-
gigkeitskämpfen seit 1810 hervor-
gegangenen Staaten des Subkonti-
nents gründeten sich ausnahmslos 
als Verfassungsstaaten und legten 
in ihren cartas polít icas die Struk-
turen der nationalen Staatsorganisa-
tion fest sowie, vor allem,  die Re-
geln und Verfahren  für den Erwerb 
und die Ausübung der Regierungs-
gewalt. Der globale Siegeszug des 
Konstitutionalismus  war unaufhalt-
sam. Obzwar im ganzen 19. Jahr-
hunderts noch von der Reaktion be-
kämpft, hatte sich im 20. Jahrhun-
dert die Verfassung als rechtl iche 
Urkundsform der Errichtung und 
Behauptung nationaler Staatl ich-
keit , Selbstbestimmung und Unab-
hängigkeit  weltweit durchgesetzt. 
 

Innerhalb dieser globalen Entwick-
lung fällt der lateinamerikanische 
Konstitutionalismus durch besonde-
ren Eifer auf. Ausweislich der his-
torischen Zählstatist ik eines inter-
nationalen Verfassungsregisters 
(Dippel,1998) halten im weltweiten 
Vergleich die lateinamerikanischen 
Staaten den Weltrekord im Erlass 
von Verfassungen. Beispielsweise 
gab sich die Dominikanische Repu-
blik bis 1952, also innerhalb von 
120 bis 130 Jahren, bereits ganze 
25 Verfassungen, Haiti  22 Verfas-
sungen und Bol ivien 15  Verfassun-
gen. Seitdem ist auf dem Subkonti-
nent der Umsatz von Verfassungen 
noch erheblich gesteigert worden. 
In den 80er bis 90er Jahren hat die 
sog. Demokratisierungswelle nahe-
zu allen Völkern Lateinamerikas 
neue Verfassungen beschert (Chile 
1980/1992; Brasil ien 1988; Kolum-
bien 1991; Perú 1993; Argentinien 
1994; México 1996; Venezuela 
1999). In dieser Statist ik bi ldet 
Brasil ien mit nicht mehr als acht 
Bundesverfassungen im langen 
Zeitraum von 164 Jahren nur 
scheinbar eine Ausnahme. Zählt  
man nämlich die Länderverfassun-
gen („Constituições Estaduais“) 
hinzu sowie die  Verfassungsdiktate 
von Regierungen („Atos Institucio-
nais“) und die Verfassungsnovellen 
(„ Emendas Constitucionais“), er-
höht sich die Gesamtzahl der brasi-
l ianischen Verfassungsurkunden 
schnel l auf über 200 Formalakte. 
Allein die geltende Verfassung von 
1988 ist in den 14 Jahren ihres Be-
stehens 38 Mal geändert worden 
(Stand Juni 2002). Bedenkt man 
weiterhin die äußerst aufwendigen 
Verfahren der Verfassungsgebung 
mit ihren unzähligen parlamentari-
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schen Textentwürfen, Zwischen- 
und Endfassungen (Paul,1994:200), 
dann darf Brasil ien als ein wahrer 
Hort des lateinamerikanischen Ver-
fassungsenthusiasmus gelten. 
 
Die Universalgeschichte des mo-
dernen, republikanisch demokrati-
schen Konstitutionalismus ver-
zeichnet nicht nur den weltweiten 
Gebrauch der urkundlichen Verfas-
sungsform, sondern auch den globa-
len Transfer inhaltl icher Standards. 
Auffäll ig ist , dass trotz aller Viel-
fal t der nationalstaatl ichen Ausges-
taltungen alle modernen Grundge-
setze und Verfassungen in ihren 
materiellen Gehalten und funktio-
nalen Einrichtungen mit dem origi-
nären Modell übereinstimmen, das 
die ersten Verfassungsgeber gegen 
Ende des 18. Jahrhunderts in den 
USA und Frankreich geschaffen ha-
ben (Löwenstein,1975:141). Al le 
modernen Verfassungen bekennen 
sich zum Prinzip der Volkssouverä-
nität als der Quelle der Legitimität 
öffentl icher Gewalt,  al le inst itutio-
nalisieren das Prinzip der Gewal-
tenteilung und weisen die Staats-
funktionen verschiedenen Staatsor-
ganen zu, alle sehen Wahlen für 
Volksvertretungen und Regierungen 
vor, alle deklarieren sich als Wert-
ordnungen in Gestalt von Bekennt-
nissen zu Menschenrechten oder  
rel igiösen Ethiken und fügen 
Grundrechtskataloge an. Alle mo-
dernen Verfassungen verfolgen ex-
plizit oder implizit den Zweck, die 
Allmacht des Leviathan zu be-
schränken, die Ausübung staatl icher 
Gewalt zu reglementieren und den 
Bürgern individuel le Freiheiten zu 
gewährleisten. In diesem weitläufi-
gen Sinne sind alle modernen Ver-

fassungen der Welt Abkömmlinge 
des demokrat ischen Konstitutiona-
lismus, der mit den Verfassungen 
der sich als souveräne Staaten pro-
klamierenden amerikanischen Ko-
lonien („colonial charters“) und 
endgültig mit der Gründungsverfas-
sung der USA von 1787 rechtsge-
schichtl iche Urständ gefeiert hat. 
 
Zweifellos gehören auch die Ver-
fassungen  Lateinamerikas diesem 
geschichtl ichen Kontext an. Auch 
sie sind vom Ideengut der Großen 
Liberalen Revolution geprägt und 
haben sich formal wie inhaltl ich am 
vorbildl ichen angloamerikanischen 
Modell ausgerichtet. 
 
Damit drängt sich die Frage auf, die 
seither die patriotischen Gemüter 
Lateinamerikas  beschäftigt und bis 
heute nicht zur Ruhe kommen lässt, 
die Frage nämlich, ob denn die la-
teinamerikanischen Verfassungen 
nichts als bloße Derivate des US-
amerikanischen Originals sind, also 
nichts als bloße Importe aus dem 
weltweiten Transfer verfassungsju-
ristischer Ideen, Institutionen und 
Formen, der im 19. Jahrhundert in 
Blüte war.  Oder ob nicht vielmehr 
in Lateinamerika, unter den Bedin-
gungen der Gründerstaaten und dem 
Einfluss ihrer caudi l l ist ischen Tra-
dit ionen ein Verfassungstypus sui 
generis entstanden ist und mit ihm 
das Paradigma eines spezifisch la-
teinamerikanischen Konstitutiona-
lismus. Dieser Frage soll im Fol-
genden am Beispiel der Verfassung 
der Republik der Vereinigten Staa-
ten von Brasil ien vom 24. Februar 
1891 nachgegangen werden, dem  
Prototypus einer modernen latein-
amerikanischen Verfassung mit US-
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Design, wie die off izielle Namens-
gebung verrät. 
     
 
                                                              
II.  Die Brasi l ianische Verfassung 

als US- Kopie  
 
Die textvergleichende Analyse bes-
tätigt, was die Amtsbezeichnungen 
signalisieren: bei der Redaktion der 
Constituição da República dos 
Estados Unidos do Brasi l von 1891 
hat die  Constitution of the United 
States of America von 1787 Pate 
gestanden. In diesem Urteil sind 
sich heute alle Verfassungsjuristen 
Brasil iens einig. Sie geben ohne 
weiteres zu, wenn auch mit dem 
Unterton des Bedauerns, dass sei-
nerzeit die historischen Verfas-
sungsväter von  Rio de Janeiro das 
angloamerikanische Modell schlicht 
„kopiert“ haben (Arinos,  1960:119; 
Leal,  1915:205).   
 
Es gibt für dieses eingestandener-
maßen ekklektische Verhalten zu-
mindest eine honorige Erklärung: 
man stand unter Zeitdruck. Nach 
Ausrufung der Republik am 15. No-
vember 1889 war schnelle Verfas-
sungsgebung das Gebot der Stunde. 
Es galt, den republikanischen Sys-
temwandel zu sanktionieren und 
den polit ischen Akteuren dieses 
Wandels die konsti tutionelle Inves-
titur zu sichern. In dieser bedräng-
ten Situat ion sahen sich, wie noch 
zu zeigen sein wird, die republ ika-
nischen Verfassungsgeber gezwun-
gen, auf eine konsti tutionelle Neu-
schöpfung zu verzichten und sich 
an posit iv Vorhandenem zu orien-
tieren, also an bewährten in- wie 
ausländischen Vorbildern. So er-

klärt es sich, dass die Konstrukteu-
re der republikanischen Verfassung 
sich zunächst an der eigenen, nati-
onalen Verfassungstradit ion orien-
tiert haben, also  vor allem an das 
erste republikanische Verfassungs-
werk auf brasil ianischem Boden, 
den Projeto da Constituiëão da 
República Rio-Grandense vom 8. 
Februar 1843 (Russomano,1976:45) 
sowie, paradoxerweise, an die Ver-
fassung des gestürzten Kaiser-
reichs. Von der Constituição Polí t i-
ca do Império do Brasil von 1824 
übernommen wurden vor allem die 
sti l ist ischen Elemente sowie al le 
national tragenden Normativen, wie 
z.B. das Staatsangehörigkeitsrecht. 
In den machtpolit isch entscheiden-
den Fragen aber, also in der Frage 
der Organisation des neuen republ i-
kanischen Staatswesens und beson-
ders der Frage der Gestaltung des 
Regierungsfrage, richtete sich der 
Blick auf das renommierte US-
Modell. Von dieser Vorlage wurde  
das föderalist ische Prinzip rezipiert   
- der Zentralstaat wurde aufgelöst, 
die ehemaligen „Provinzen“ des 
Kaiserreichs wandelten sich in  
„Staaten“ mit relativer Autonomie 
(Art.2 der Constituição da Repúbli-
ca) und verbanden sich unter dem 
Dach der „Union“ zu „Vereinigten 
Staaten“ (Art.1); ferner das Prinzip 
der drei Staatsgewalten – die Vier-
te, die moderierende Gewalt („Po-
der Moderador“) der Imperialver-
fassung wurde ersatzlos gestrichen; 
schl ießlich die präsidentialistische 
Regierungsform, also die urameri-
kanische Einrichtung eines Regie-
rungssystems mit einem machtvol-
len Präsidenten an der Spitze der 
Exekutive (Art.44) und einer aus-
geklügelten Verteilung der Zustän-



DBJV - Mi t te i lungen Nr .  1/  2004 
 

 
 

 
 

Sei te 17 

digkeiten und Macht-befugnisse 
zwischen Präsident und Kongress – 
wie in den USA sollte der Präsident 
regieren (Art.48) und der Kongress 
die Mittel  bewil l igen (Art.34); 
schl ießlich auch das Prinzip des 
Rechts- und Justizstaats, also die 
Etablierung einer starken unabhän-
gigen Dritten Gewalt mit einem 
Supreme Court („Supremo Tribunal 
Federal“) an der Spitze (Art.55,56). 
Dieser wurde wie in den USA mit 
der weitgehenden Kompetenz der 
Normenkontrolle ausgestattet. Mit 
dem höchstrichterl ichen Prüfungs-
recht von Gesetzen und Regie-
rungsakten wurden die angloameri-
kanische „rule of law“- Regel und 
das Prinzip des Supremats der Jus-
tiz implantiert , Inst itute also, die 
wie wahre Fremdkörper im über-
kommenen System der brasil iani-
schen Gerichtswesens wirken muss-
ten. Ferner wurden übernommen: 
das zweigl iedrig aufgebaute Justiz-
system, das  Justiça Federal  und 
Justiça Estadual organisch getrennt 
und die zentralen Gerichtsbarkeiten 
des Kaiserreichs, die „Juizes de Di-
reito und „Juizes de Paz“, abgelöst 
hat (Mont’Alverne,  1999 : 31); 
schl ießlich das System der Freihei-
ten der Person, womit die individu-
ellen Grundrechte und Schutzan-
sprüche endl ich Verfassungsrang 
erhielten (Título IV). Erkenntl ich 
sind auch viele Detailregelungen 
der US-Verfassung nachgemacht 
wie z.B. die 4-jährige Amtszeit des 
Präsidenten, allerdings ohne Wie-
derwahlmöglichkeit (Art.43);  das 
Insti tut der Präsidentenanklage 
(„ impeachment“ oder Amtsenthe-
bung wegen Verantwortungsstrafta-
ten („crimes de responsabil idade“);  
die Ernennung der obersten Richter 

(„ ministros“) durch den Präsidenten 
unter Zustimmung des Senats 
(Art.48 No.12) sowie deren Le-
benszeitstellung („vitalicidade“, 
Art.57); die Stellung des Präsiden-
ten als Oberbefehlshaber der Streit-
kräfte (Art.48); das Zweikammer-
parlament, das zu Kaisers Zeiten 
„ Assembléia Geral“ hieß, wurde 
amerikanisch als „Congresso Naci-
onal“ organisiert; auch das Inter-
ventionsrecht der Union in Angele-
genheiten der Länderstaaten wurde 
kopiert (Art.6) ebenso wie die Re-
gelung der Hauptstadtfrage: nach 
amerikanischem Vorbild sollte die 
Hauptstadt der Republik neu errich-
tet werden, und zwar mit eigenem 
Distri to Federal auf dem Planalto 
in Brasil iens geographischem Zent-
rum (Art.3). Noch weitere Paralle-
len lassen sich aufzählen. Doch 
schon dieser einfache semantische 
Verfassungsvergleich lässt Zwei-
feln an der Herkunft des brasil iani-
schen Grundgesetzes aus Text und 
Geist der US-Verfassung wenig 
Raum. Ihrer Gesamtkonstruktion 
nach, so der semantische Schein, 
stellt die Gründungsverfassung der  
brasil ianischen Republik  kein bra-
sil ianisches Original dar, sondern 
tatsächlich eine „Kopie“. Nur al lzu 
deutl ich lassen ihre Texturen die 
nordamerikanische Handschri ft er-
kennen. 
 
 
III. Kontext und Determinanten       

des Verfassungsimports 
 
Damit stell t sich noch einmal ver-
stärkt die Frage nach einer Erklä-
rung für diesen, aus nationalpol it i-
scher wie kultureller Sicht hoch 
problematischen  Verfassungstrans-



DBJV - Mi t te i lungen Nr .  1/  2004 
 

 
 

 
 

Sei te 18 

fer, der sofort  patriotische Krit ik 
auf sich gezogen  und als Akt un-
würdiger „Servil i tät“ und „Verrat 
an der Latinität“ gebrandmarkt 
worden ist (Bonavides,1991:211). 
Offiziell aber hieß es, dass die no-
tablen Verfassungsgeber der Repu-
blik, als sie seinerzeit in Rio de Ja-
neiro scheinbar vorbehaltlos und 
ehrvergessen das US-Modell ko-
pierten, aus staatsphilosophischer 
Einsicht gehandelt hätten, also aus 
hehrer republikanischer Staatsrai-
son. Oder in Vollzug der l iberalde-
mokratischen Aufklärung der Mo-
derne. Oder zur Wahrung der wohl-
verstandenen Wirtschaftsinteressen 
der Nation. Inwieweit derart iger 
Legitimationsrhetorik Bedeutung 
zukommt, mag dahin gestellt sein. 
Überzeugender ist,  nach konkrete-
ren Erklärungen und  Gründen für 
den Ekklektizismus der republika-
nischen Verfassungsgeber zu su-
chen. Hier kommen vor allem auf 
zwei Gesichtspunkte in Frage, die 
am ehesten die verfassungs-
juristische Einbürgerung des anglo-
amerikanischen Verfassungs-
modells plausibel machen. Gemeint 
ist einmal die Rolle des Zeit- und 
Erfolgsdrucks, dem das gesamte  
Verfassungsgebungsverfahren seit 
Ausrufung der Republik ausgesetzt 
gewesen ist, zum andern die Rol le 
der am  Verfassungsgebungs-
verfahren maßgeblich beteil igten 
Juristen. Alles sieht danach aus, 
dass es diese Juristen gewesen sind, 
die letztl ich den Ausschlag für die 
Übernahme des US-Modells gege-
ben haben. 
 
Die erste Erklärung für den schnel-
len Transfer der republikanischen 
Verfassung aus den USA ist, wie 

gesagt, das durch den Sturz der 
Monarchie entstandene konstitutio-
nelle Vakuum und der dadurch be-
dingte Sachzwang zur Legitimie-
rung des Machtwechsels und zur 
Investitur der republikanischen 
Machthaber gewesen. Die Verfas-
sungsgebung stand in dieser Über-
gangsphase unter Erfolgsdruck. Der 
golpe republicano war bekanntl ich 
nicht vom Willen des Volkes getra-
gen. Die von Marechal Manoel De-
odoro da Fonseca angeführte Re-
gierung war selbsternannt, also nur  
provisorisch an der Macht. Sie war 
gezwungen, in kürzester Zeit  das 
revolutionäre Interregnum zu been-
den und institutionelle Stabil i tät 
herzustellen. Diese polit ische 
Zwangslage spiegelt  sich deutl ich 
in der rasanten Abfolge der einzel-
nen institutionellen Akte wieder, 
die in nur 15 Monaten zur förmli-
chen Konstitut ionalisierung der Re-
publik geführt haben: 
 
Am 15. November 1889 erging das 
Dekret No.1,  mit dem die Föderati-
ve Republik „als Regierungsform 
der brasil ianischen Nation  verkün-
det“ wurde (Art.l ). Art.2 verpfl ich-
tete die ehemaligen Provinzen, sich 
als „Vereinigte Staaten von Brasi-
l ien“ zu konstituieren. Art.3 ver-
langte von den föderierten Staaten, 
sich „in Ausübung ihrer legit imen 
Souveränität“  eine eigene Landes-
verfassung zu geben. 
 
Mit Dekret Nr. 7 vom November 
1889 wurden die imperialen As-
sembléias Provinciais aufgelöst, 
Governeure eingesetzt, den neuen 
Gliedstaaten Autonomie einge-
räumt. Weitere Dekrete führten das  
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Wahlrecht ein und die Bundesjus-
tiz. 
 
Dekret Nr. 29 vom 3. Dezember 
1889 berief die Sonderkommission 
von Verfassungsjuristen zur Ausar-
beitung eines Verfassungsvor-
entwurfs („anteprojeto“),  die sog. 
„Comissão dos Cinco“ . Am 21. 
Dezember wurden deren Mitglieder 
ernannt und  beauftragt, 
„schnellstmöglichst die endgültige 
Organisation der Vereinigten Staa-
ten von Brasil ien zu fixieren“.  Im 
Januar 1890 trat sie erstmals unter 
Vorsitz von Saldanha Marinho zu-
sammen. Fünf Monate darauf, am 
24. Mai 1890, überreichte sie ihren 
Entwurf („projeto  primit ivo“ ).  
Nach Überarbeitung des Entwurfs 
durch  Rui Barbosa und Änderung 
des revidierten Entwurfs durch das 
Kabinett wurde dieser am 22. Juni 
1890 (also 1 Monat später) durch 
Dekret Nr. 510  als offizieller Re-
gierungsentwurf („Substitutivo do 
Governo Provisorio“) veröffent-
l icht, später durch Dekret Nr. 914 
v. 23.Oktober noch einmal ergänzt.     
 
Am 15.November 1890 , also auf 
den Tag genau 1 Jahr nach der Pro-
klamation der Republik, trat der 
Kongress mit 205 Abgeordneten 
und 63 Senatoren erstmals zusam-
men. Das Parlament erhielt von der 
Provisorischen Regierung eine Frist 
von 20-30 Tagen, innerhalb derer 
die  Verfassung zu verabschieden 
war. Am 22. November 1890 setzte 
der Kongress seine eigene  Verfas-
sungskommission ein („Comissão 
dos 21“), in der alle Bundesstaaten 
mit Sitz und Stimme versammelt 
waren, und die fr istgerecht drei 
Monate später, am 21.Februar 1891, 

nach Beratungen im Plenum, die 
Schlussfassung fertig stellte. Am 
24. Februar 1891 erfolgte dann die 
feierl iche Verkündung der Verfas-
sung der Republik der Vereinigten 
Staaten von Brasil ien in der Quinta 
da Boa Vista zu Rio de Janeiro. Der 
Abgeordnete und spätere Staatsprä-
sident Prudente de Morais stellte 
fest: „Nach 15 Monaten tr itt die 
Revolutionsregierung in den Zu-
stand der Legali tät.  Unser Vater-
land hat von nun an eine freiheit-
l ich demokratische Verfassung, die 
es ihm ermöglicht, sich fortschri tt-
l ich zu entwickeln, Wohlstand zu 
erwerben und es in Südamerika dem 
nordamerikanischen Vorbild gleich-
zutun“ (Bonavides,  1991: 225).  
 
Die Verfassungsväter von Rio hat-
ten damit schnel le und ganze Arbeit  
geleistet. Sie hatten sich pragma-
tisch, unter dem Druck der polit i -
schen Zeitenwende, für das seiner-
zeit modernste und fortschritt l ichs-
te Verfassungsmodell der Welt ent-
schieden. Sie hatten zu diesem 
Zweck nur nachmachen müssen, 
was die  Founding Fathers von Phi-
ladelphia höchst erfolgreich vorge-
macht hatten. Sie haben in der t ie-
fen Überzeugung gehandelt, mit ih-
rer Wahl eine Verfassung und mit 
ihr ein polit isches System geschaf-
fen zu haben, welches  das norma-
tive Potential besaß, die Kräfte von 
Ordnung und Fortschritt im Lande 
zu bündeln und Brasil ien in eine 
prosperierende Zukunft zu führen. 
Es ist in diesem Zusammenhang 
kein Geheimnis, dass auch wirt-
schaftl iche Gründe die Rezeption 
des US-amerikanischen Verfas-
sungsrechts befördert haben. 
Schließl ich war nicht zu verkennen, 
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dass das l iberale Verfassungsmo-
dell  die Grundlage für die überaus 
erfolgreiche Wirtschaft und den 
Aufstieg der USA zur internationa-
len Macht bildete. Wirtschaftshisto-
rische Analysen (Moniz Bandei-
ra,1997) haben überzeugend darge-
legt, wie sehr die USA bereits ge-
gen Ende des 19.Jahrhunderts mit 
ihrem industriekapitalistischem 
Wirtschaftsmodell  in Brasil ien ein-
gedrungen waren, wie sehr sie sei-
nerzeit zum Wohle ihrer eigenen 
Interessen die republikanische Be-
wegung in Brasil ien wirtschaftl ich 
wie diplomatisch gefördert und spä-
ter, nach Ausrufung der Republik, 
sogar mit mil i tärischen Mitteln alle 
Oppositionsbewegungen und die 
Versuche der monarchistischen 
Restauration  zu verhindern ge-
wusst haben. Ohne jeden Zweifel  
hat das vorhandene Beziehungsge-
flecht  mit den USA einen bestim-
menden Einfluss auf das republika-
nische Brasil ien und seine konstitu-
tionelle Gründung ausgeübt. 
 
Damit nicht genug. Es sind keines-
wegs nur die in Poli t ik und Consti-
tuinte vorherrschenden   Oppor-
tunitätsstrategien und Verfahrens-
zwänge gewesen, die den Verfas-
sungstransfer aus den USA erklär-
l ich machen. Auch bestimmte Per-
sonenkreise im Aktionsradius der 
Macht und ihre staatstheoretischen 
Überzeugungen haben eine Rolle 
gespielt und am Ende sogar den 
Ausschlag gegeben. Gemeint sind 
die fachgelehrten Juristen, die die 
Verfassungsgebung beraten haben, 
also hauptsächlich die i l lustren 
Mitglieder der genannten „Comis-
são dos Cinco“ ( Bonavides,  

1991:213) und vor allem der über-
ragende Rui Barbosa.  
 
Diese personalistische Sicht der 
Dinge wird allerdings erst einleuch-
tend, wenn man sich den Ausnah-
mestatus und die herausragende 
Rolle der jur istas  in der Verfas-
sungsgebenden Versammlung von 
1890/91 vor Augen hält.  Es ist 
kein Geheimnis, dass nur sehr we-
nige Mitglieder der Constituinte 
über die  juristischen Kompetenz 
verfügt haben, ihre gesetzgeberi-
sche Aufgabe zu erfüllen, also auf 
juristischen Beistand angewiesen 
waren. Dieses Dilemma erklärt sich 
aus der juristischen Zeitgeschichte 
nicht nur Brasil iens, sondern ganz 
Lateinamerikas. Es ist ersichtl ich 
die Folge des juristischen Bil-
dungsnotstandes gewesen, mit dem 
seit  ihrer Unabhängigkeit  al le  
Staaten Lateinamerikas zu kämpfen 
hatten, als sie vor der Aufgabe 
standen, sich nationale Gesetze und 
Verfassungen zu geben. Überall  
fehlten eigene Vorbilder und 
Rechtstradit ionen, die in der revo-
lutionären Situation hätten Orien-
tierung sein können, und entspre-
chend mangelte es an fachlich ge-
bildeten Juristen, die den Beruf der 
Zeit  für Gesetzgebung und Rechts-
reform hätte ausüben können. Die 
vorhandenen Universitäten Latein-
amerikas, die immerhin als Rechts-
fakultäten gegründet worden waren 
(Steger,1989:423), hatten sich als 
unfähig erwiesen, modernes Recht 
zu vermitteln. Das galt auch für die 
ersten Universitäten Brasil iens, die  
im Jahre 1827 als Faculdades de 
Direito in Olinda und São Paulo 
gegründet worden waren, vornehm-
lich aber als tradit ionalistische Au-
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ßenstellen Coimbras und nicht als 
Vermitt ler l iberaler Rechtstradit io-
nen fungierten. (Venancio Fil-
ho,1982:13). So ist es zu verstehen, 
dass in der Gründerzeit der latein-
amerikanischen Nationalstaaten nur  
wenige universal gebildete Juris-
tenpersönlichkeiten zur Verfügung 
gestanden haben, die den Anforde-
rungen der Gesetzgebungsaufgabe 
gewachsen waren wie  Juan Bau-
tista Alberdi und Vélez Sársfield in 
Argentinien, Andrés Bello in Chile, 
Ignacio Val larta in Mexiko und e-
ben das brasi l ianische Dreigestirn 
Teixeira de Freitas, Clóvis Bevila-
qua und Rui Barbosa. Sie sind es 
gewesen, die  in der Rolle von 
Vermitt lern moderner europäischer 
Rechtskultur zu den eigentl ichen 
Wegbereitern und  Schöpfern der 
großen nationalen Gesetzgebungs-
werke Lateinamerikas  geworden 
sind (Paul,1995). 
 
Angesichts dieses Hintergrundes 
wird die überragende Rolle  Rui 
Barbosas als Kronjurist der Inte-
rimsregierung und universal-
juristisch gelehrter Kopf in den di-
versen Gremien der Verfassungsge-
bung am ehesten verständlich. Der 
gebürt ige Bahianer Rui Barbosa gi lt  
heute, wenngleich nicht unbestrit-
ten, als der geist ige Urheber und 
Redaktor der republikanischen Ver-
fassung und vieler Dekrete der Pro-
visorischen Regierung (Lacom-
be,1949). Er diente als Jurist zu-
nächst dem Kaiserreich, dann der 
Republik als Minister der Proviso-
rischen Regierung, später als Bera-
ter und Anwalt. Er hat sich häufig 
als Bewunderer der angelsächsi-
schen Rechtskultur bekannt, hatte 
Franklin, Adams, Jefferson, Hamil-

ton und Madison studiert 
(Smith,1945), war fasziniert von 
der Rechtsprechung des Supreme 
Court, vor allem von der „f lorecên-
cia prodigiosa da criação da Carta 
Federal dos Estados Unidos da A-
mérica do Norte“, wie er in seinen 
berühmten Comentários à Constitu-
ição schrieb. Er hat sich innerhalb 
der Regierung und der beschließen-
den Gremien nachhaltig für die 
Gestaltung der republikanischen 
Verfassung nach angloamerikani-
schem Vorbi ld eingesetzt. In sei-
nem Hause und unter seiner Regie 
tagte regelmäßig die erwähnte 
„Fünferkommission“, die den Vor-
entwurf erarbeitete. Er war es, der 
den Vorentwurf umschrieb (Facsí-
mile,1890),  dann eigenhändig die 
Redaktion des Regierungsentwurfs 
besorgte und diesen in der Consti-
tuinte verteidigte, wo er à brasileira 
„ o azul dos novos horizontes, o o-
xygénio poderoso da civi l ização 
americana“ pries. Auch wenn er 
immer wieder in  Rücksicht auf die 
nationale Gefühlslage seine anglo-
amerikanistische Präferenz relati-
viert hat, muss in ihm der gelehrte 
Jurist gesehen werden, der durch 
die Überlegenheit  seines jurist i-
schen Sachverstands und die Unwi-
derstehlichkeit seiner Rhetorik do-
minanten Einfluss auf  die Ent-
scheidungen der Verfassungsgebung 
genommen hat.               
 
 
IV.  Schein und Sein des republi-

kanischen Konstitut ionalis-
mus 

 
Verfassungen sind bekanntl ich 
mehr als bloß formale, rechtl iche 
Rahmenordnungen eines Staates. 
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Sie sind auf ihre juristisch ver-
schlüsselte Weise immer auch Aus-
druck der inneren Verfasstheit einer 
Nation, also immer auch Ausdruck 
dessen, was „nationale Identität“ 
genannt wird – eine emotionale 
Größe, die im Seelenhaushalt zumal 
der jungen Nationen Lateinamerikas 
fest verankert ist . So gesehen, muss 
es nicht verwundern, dass in den 
Gründerjahren der brasil ianischen 
Republik die „servile Nachahmung“ 
der US-Verfassung erhebliche emo-
tionale Widerstände geweckt hat 
und als Verrat an der lateinischen 
brasil ianidade empfunden worden 
ist. Konsequent formierte sich der 
nationalpatriotische Widerstand als 
staatstheoretische Opposition im 
Verfassungsgebungsprozess. Unter 
Berufung auf posit ivistische Tradi-
t ionen forderte diese Gegenströ-
mung an Stelle der konstitutionel-
len „demokrat ischen Republik“ 
nach angloamerikanischem Vorbild 
die „diktatoriale Republik“ im Sin-
ne von Auguste Comte und  der 
Gaucho-Tradition in Rio Grande do 
Sul (Hentschke, 2003). Wie sich 
dann zeigte, sind die Nationalpatri-
oten in den Schlussabstimmungen 
der Constituinte unterlegen gewe-
sen. Sie haben dort die US-Kopie 
nicht verhindern können. Aber sie 
sind keineswegs leer ausgegangen: 
es ist ihnen gelungen, der posit ivis-
t ischen Position off izielle Geltung 
zu verschaffen, zwar nicht im Text 
der Verfassung selbst, dafür aber 
höchst spektakulär in der symboli-
schen Außendarstellung der Repu-
blik. In Form eines Handstreichs 
haben sie sich des zentralen Staats-
symbols und Herzstücks der Repu-
blik, nämlich ihrer Fahne, der ban-

deira nacional,  bemächtigen kön-
nen.   
 
Wie es dazu kommen konnte, ist 
denkwürdig genug, wie ein kurzer 
Blick auf die hier gemeinten Ereig-
nisse in den Tagen vom 15. bis 24. 
November des Jahres 1889 belegt. 
Zu erinnern ist daran, dass tatsäch-
lich das, was später „republikani-
sche Revolution“ genannt werden 
sollte, zunächst auf den Straßen der 
Hauptstadt in Gestalt eines spontan 
entbrannten Streits um das Ausse-
hen der republikanischen Fahne 
stattgefunden hat. Es ging um das 
heraldische Design des republikani-
schen Staatssymbols, also erkennt-
l ich um eine nationale Herzensan-
gelegenheit, der umso größere Be-
deutung zukam, als klar wurde, 
dass die „Revolution“ gewaltlos 
und auch nur symbolisch statt finden 
sollte, also ohne Barrikaden, Hel-
dentaten und tote Helden, lediglich 
in Gestalt  von paradierenden Solda-
ten und aufgeregt sich versammeln-
den Bürgern (Gilberto Frey-
re,1974). In diesen bewegten Tagen 
der „guerra dos vivas“ (Murilo de 
Carvalho,1990:36) wurde ein Fah-
nentuch durch die Straßen getragen,  
welches eine schockierende Ähn-
lichkeit mit dem US-Banner „stars 
and stripes“ aufwies und sich als 
Fahne des l iberalen Clube Republi-
cano Lopes Trovão herausstellte. 
Als dann eben diese Fahne auch 
noch am Mast des Parlamentsge-
bäudes der Hauptstadt aufgezogen 
wurde, war für die Nationalpatrio-
ten der casus bell i  gegeben. Deren 
posit ivistische Avantgarde,  beste-
hend aus Tenente Coronel  Benja-
min Constant de Magalhães, dem 
Lehrer des Positivismus an der Es-
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cola Superior de Guerra und Chef-
ideologen in der Provisorischen 
Regierung des Marschalls Deodoro 
da Fonseca, sowie aus den beiden 
Direktoren des Apostolats der Posi-
t ivistischen Kirche, Teixeira Men-
dez und Miguel Lemos, brandmarkte 
die Klubfahne der Liberalen als 
hinterhält igen Vaterlandsverrat. 
Über Nacht gestaltete weisungsge-
mäß der Maler Décio Vil lares, nach 
Vorbild der „Drapeau Polit ique de 
l ’Occident“ (Auguste Comte,  
1967:I,387;IV,422) und unter Ver-
wendung der heraldischen Insignien 
der lusobrasi l ianischen Traditi t ion 
(Olavo Coimbra, 2000), das astro-
nomische Design mit der posit ivis-
t ischen Legende, und eil igst, schon 
4 Tage nach der Proklamation, am 
24.November 1889, wurde dieser 
Entwurf per Dekret im Diário Ofi-
cial als Staatsflagge der Ersten 
Brasil ianischen Republik  verkün-
det. Damit war auf legale Weise die 
programmatische Ordem e Progres-
so- Formel zum Taufspruch der Re-
publik  geworden (Paul,1997). Alle 
nach 1891 unternommenen Versu-
che der Liberalen, das offensicht-
l ich verfassungswidrige Fahnendek-
ret zu annulieren, sind an beharrl i -
chen Widerständen im Kongress ge-
scheitert. Noch heute verkündet, wo 
immer sie weht, die ‚schönste Fah-
ne der Welt ‘ das posit ivistische 
Glaubensbekenntnis, das nach Com-
tescher Vorstellung unverkennbar 
dem Staatsideal der „diktatorialen 
Republik“ huldigt. Was hier als Ku-
riosität und Anekdote aus den 
Gründerjahren der Republ ik er-
scheint, sagt in Wahrheit Grundle-
gendes über die Eigentümlichkeit 
des brasil ia-nischen Konstitutiona-
lismus aus. Mit der Fahne war das 

posit ivistische Staatsideal zum of-
fiziel len Staatsziel erhoben worden 
und hatte Verfassungsrang erlangt. 
Damit war zugleich die „diktatoria-
le“ Staatsraison der Posit ivisten in 
konstitutionelle Realkonkurrenz zur 
demokratischen Staatsraison der 
Liberalen getreten. Unversehens 
hatte der Fahnenstreit die staatsthe-
oretische Dichotomie zum Vor-
schein gebracht, die das brasil iani-
sche Verfassungswesen in charakte-
ristischer Weise prägen und 
schl ießlich Verfassungsgeschichte 
machen sollte. Vor die Wahl ge-
stellt , hatte Brasil ien die konstitu-
tionelle Grundentscheidung zu tref-
fen, welches der beiden konkurrie-
renden Republikkonzepte für die 
polit ische Gestaltung des Landes 
maßgeblich sein sol lte. In der Sa-
che ging es um die höchst prakt i-
sche Frage, welche Regierungsform 
am ehesten den polit ischen Realitä-
ten des Landes entsprechen und die 
Dynamik des polit isches Machtpro-
zesses bestimmen sol lte. 
 
Der diagnostische Rückblick auf 
die Geschichte der Republik ergibt,  
dass das poli t ische Brasil ien dieser 
Grundentscheidung aus dem Weg 
gegangen ist und das Heil in einem 
Scheinkompromiss gesucht hat. 
Dieser hat darin bestanden, dass die 
wechselnden Regierungsregime un-
geachtet ihrer ideologischen Cou-
leur die demokratische Regierungs-
form immerfort de iure deklariert,  
de facto hingegen die caudil l ist i-
sche Tradition prakt iziert haben. In 
der Geschichte der brasil ianischen 
Republik ist  es den mil itärischen 
wie zivi len Staatspräsidenten re-
gelmäßig gelungen, ihre rechtl iche 
Vorrangstellung in faktische Vor-
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machtstellung zu verwandeln. Sie 
alle haben es als vorteilhaft gefun-
den, ihre „unverfälscht autoritäre 
Regierung hinter einer pseudo-
konstitutionellen Fassade zu ver-
bergen“ (Löwenstein,1975:442).  
Mit anderen Worten: nicht die ge-
schriebenen Staatsverfassungen ha-
ben in Brasil ien die Dynamik der 
polit ischen Machtprozesse geprägt, 
sondern die ungeschriebenen Ver-
haltensgesetze der Macht und der 
regierenden Regime, die sog. „Pa-
ral lelverfassungen“, die als die rea-
len Verfassungen des Landes gel-
ten. Am Anfang dieser Realge-
schichte des brasil ianischen Konsti-
tutionalismus hat die idealistische 
Willkür der republikanischen Ver-
fassungsväter von 1891 gestanden, 
das l iberal egalitäre Verfassungs-
modell der USA der inegalen poli t i-
schen Gesel lschaft Brasi l iens zu 
implantieren. Damit hat die brasil i -
anische Entwicklung nur das bestä-
tigt, was in ganz Lateinamerika 
verwurzelte öffentl iche Überzeu-
gung ist,  nämlich „dass keine an-
gemessenen Konzeptionen für die 
Anwendung oder Durchsetzung des 
Staatsmodells der sog. Okzidenta-
len Welt auf eine andere historische 
Realität existieren“ (Reyes Alvarez, 
2003: 429).   
     
                                                         
V. Ausblick 
 
Die Frage ist, ob heute, ganze 112 
Jahre danach, reale Chancen beste-
hen, den diskredit ierten Neo-
Präsidentialismus zugunsten der 
konstitutionellen Regierungsform 
abzulösen. Die Aussichten auf eine 
derartige Verfassungsrevolution 
sind denkbar schlecht. Die bisher 

vom   Kongress verabschiedeten 38 
Emendas Constitucionais, die sämt-
l ich als Reformen der kühnen Ver-
fassung von 1988 deklariert  worden 
sind, haben deutl ich Anderes und 
häufig Gegenteil iges im Sinn ge-
habt (Paul,1995). Ohnehin hätten 
sich, so die Lektion aus der Verfas-
sungsgeschichte der Republik, die 
Hoffnungen der Nation vor al lem 
auf die informelle, die „parallele“ 
Verfassung zu richten, von der nach 
aller Erfahrung die Kraft wirkl icher 
Veränderung auszugehen hätte. De-
ren Texturen aber sind nach wie vor 
Verschlusssache der „herrschenden 
Klasse Brasil iens“ (Darcy Ribei-
ro,1980:13), also dem öffentl ichen 
Diskurs entzogen. Damit ist  am En-
de die quälende Frage aller konsti-
tutionellen Fragen aufgeworfen, 
warum es den Brasil ianern bis heu-
te nicht gelungen ist, ihr Verfas-
sungsproblem zu lösen. Die Ant-
wort kennen bislang nur die polit i -
schen Märchenerzähler. Sie l iegt in 
der suggestiven Bi ldersprache ver-
borgen, welche die großen Literaten 
Lateinamerikas verwenden, um ma-
gische Wirklichkeiten zu beschwö-
ren. Noch keinem Neugierigen, so 
besagt es die treffl iche Metapher 
eines intimen Kenners der Verhält-
nisse (Revueltas,1975:70), ist es 
vergönnt gewesen, „die schwarze 
Katze der Verfassung im dunklen 
Zimmer der brasil ianischen Polit ik“ 
zu erblicken. 
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Sind Grundrechte in Deutschland und Brasilien  
gleichbedeutend? 

 
Erasmo Marcos Ramos*      

 
 
 
 
 
I. Die brasil ianische Verfassung 
aus dem Jahre 1988  
 
1. Entstehungsgeschichte 
 

Nach der Demokratisierung im Jah-
re 1986 wollte Brasi l ien einen end-
gültigen Bruch mit dem mili täri-
schen Regime und allem, was mit 
                                                 
∗ Der Verfasser, Doktorand bei Prof. Dr. h.c. Wolf 
Paul, steht dem Leser via Email gerne zur Diskus-
sion zur Verfügung: conditio2002@yahoo.com 
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ihm im Zusammenhang stand. Dazu 
gehörten die Mil i tärgesetzgebung 
sowie die alte Verfassung. Brasil ien 
sehnte sich nach einer t ief greifen-
den gesetzgeberischen Reform, die 
das Land gänzlich verändern sol lte. 
Ebenfalls bezweckt war eine aus-
führl iche Überarbeitung der brasil i -
anischen Grundrechte, die während 
der Mil i tärdiktatur zum Teil einge-
schränkt waren. Da die neue brasi-
l ianische Verfassung das Ergebnis 
der Demokratisierung des Landes 
war, wurde sie - gemessen an den 
Maßstäben der brasi l ianischen Ge-
setzgebung - eil ig verabschiedet 

und vor ihrem Inkrafttreten von der 
Öffentl ichkeit vergleichsweise we-
nig debattiert.  Die brasi l ianische 
Verfassung besteht aus 232 Arti-
keln, die wiederum in Paragrafen, 
Absätze und Buchstaben unterglie-
dert sind. Sie trat am 05.10.1988 in 
Kraft.  
 
a. Historische Vorläufer 
Seit der ersten brasi l ianischen Ver-
fassung aus der Kaiserzeit  folgten 
sieben Verfassungen bis zur ge-
genwärt igen: 
 

 
 
     Abbildung 1  

Brasi l ianische 
Verfassungen 

Jahr des 
Erlasses 

Geltungsz
eit-raum 
(Jahre) 

Verfassungs-
änderungen 

1. Reichsverfassung 1824 65 1 
2. Repúbl ica Velha 1891 40 1 
3. Revolução 1930 1934 3 1 
4. Estado Novo 1937 8 21 
5. Redemokratisierung 1946 21 27 
6. Diktatur 1967  
  „Emenda“ 1/69 

1967 
1969 

2 
9 

0 
26 

7. Verfassung 1988 1988 15-dato 46 
 
 
b. Die Bürgerverfassung und der 

l iberale Grundrechtskatalog 
Die vom Verfassungskonvent ver-
abschiedete Verfassung gil t als die 
Bürgerverfassung (Constituição Ci-
dadã) schlechthin und verkörpert 
viele Ziele des brasi l ianischen Vol-
kes1. Der in ihr enthaltene l iberale 
Grundrechtskatalog wurde als um-
fassende Garantie des Bürgers ge-
genüber dem Staat konzipiert , stellt  
zugleich aber  

                                                 
1 Vgl. Folha de São Paulo Ausgabe vom 
05.10.2003. 

 
Pfl ichten und Gebote für den brasi-
l ianischen Bürger auf. Die meisten 
Grundrechte sind im Katalog des 
Art. 5 (dos direitos individuais e 
coletivos) enthalten2.  
Art. 5 CF ist sehr umfangreich und 
enthält  insgesamt 77 Regelungen.  

                                                 
2 Bei der Betrachtung des Katalogs der Rechten 
und Pflichten ähnelt Art. 5 der CF sehr stark den 
Artikeln 2,4,6,7,8,9,10 und 17 der französischen 
Erklärung der Menschen und Bürgerrechte von 
1789. Systematische Ähnlichkeiten mit der 
französischen Verfassung aus dem Jahre 1946 sind 
kein Zufall, was im Übrigen auch für einige 
Regelungen der deutschen Verfassung gilt.  
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2. Kri tik am Umfang  
 
Kennzeichnend für die brasil iani-
sche Verfassung ist die Tatsache, 
dass ihre Regelungen sehr umfas-
send sind. Einige Autoren krit isie-
ren sogar ihren Umfang und bewer-
ten sie als zu unübersichtl ich und 
zu detail l iert. Bemängelt wird auch 
ihre angeblich mangelhafte Trans-
parenz. In den 15 Jahren ihres Be-
stehens wurde sie bereits 46 Male 
geändert. Zahlreiche Projekte zur 
erneuten Änderung l iegen vor3.  
 
Die Quali tät der Verfassung kann 
allerdings nicht allein an den 
Stimmen der Krit iker gemessen 
werden, denn zahlreiche posit ive 
Beiträge können dem gegenüber ge-
stellt  werden. Trotz aller Krit ik 
sind viele posit ive Veränderungen 
der brasil ianischen Rechtsordnung 
unzweifelhaft auf die neue „brasi-
l ianische Carta Magna“ zurückzu-
führen.  
 
 
II. Die Fragestellung 
 
Bei der Analyse der deutschen 
Grundrechte stellen brasi l ianische 
Juristen fest, dass die deutsche Li-
teratur zum Thema sehr umfang-
reich ist. Hingegen reduziert sich 
die rechtsvergleichende Literatur 
zum selben Thema auf eine sehr 
übersichtl iche Zahl von Büchern 
und Aufsätzen. Möglicherweise 
l iegt die Ursache dieses Phänomens 
in der Natur der brasil ianischen 

                                                 
3 Laut Auskunft der brasilianischen Zeitung Folha 
de São Paulo liegen derzeit ca. 1.138 Projekte zur 
Verfassungsänderung vor. Folha de São Paulo, 
Ausgabe vom 05.10.2003. 

Grundrechte. Dies wirft folgende 
Frage auf:  
 

• Sind Grundrechte in 
Deutschland und Brasil ien 
gleichbedeutend?  

 
Auf den ersten Blick erscheint be-
reits die Fragestellung gewagt, 
wenn nicht befremdlich. Daher be-
darf es der Erörterung der Gemein-
samkeiten und Unterschiede zwi-
schen deutschen und brasil iani-
schen Grundrechten, um die Frage 
wissenschaftl ich zu belegen bzw. 
zu entkräften.  
 
 
III. Gemeinsamkeiten der deut-

schen und brasi-l ianischen 
Grundrechte 

 
Beiden Rechtsordnungen gemein ist 
der Gedanke, dass Grundrechte 
primär als Abwehrrecht (direito de 
proteção do cidadão contra o esta-
do) dienen sollen. Diese Abwehr-
funktion begründet die Pfl icht des 
Staates, den grundrechtl ich ge-
schützten Bereich des Individuums 
zu respektieren4. Der sog. status 
negativus der Grundrechte bedeutet 
in der brasil ianischen und deut-
schen Praxis eine Abwehr von 
grundrechtswidrigen Gesetzen, 
Verwaltungsakten, Realakten und 
Urteilen5. 
 
 
IV.  Die Unterschiede zwischen 

den deutschen und brasi-
l ianischen Grundrechten 

                                                 
4 Vgl. Pieroth, Bodo / Schlink, Bernhard, Grund-
rechte. Staatsrechte II, 14. Auflage, Heidelberg 
1998, Seite 17 Rn. 60. 
5 Vgl. Jura 1994, 505, 1988 617, 619. 
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Abgesehen von diesen Gemeinsam-
keiten sind die deutschen und brasi-
l ianischen Grundrechte in ihrer Na-
tur verschieden. Die Aussage, 
Grundrechte in Brasil ien und 
Deutschland stel len verschiedene 
Rechtsfiguren dar, kann mit folgen-
den Argumenten belegt werden:  
 
 
1. Die Terminologie 
 
Schon die einfache Terminologie 
deutet darauf hin, dass die brasil ia-
nische Grundrechte nicht zwingend 
wie die deutschen Grundrechte zu 
verstehen sind. Eine grammatikali-
sche Würdigung der brasil ianischen 
Begriffl ich-keiten l iefert das erste 
Indiz dafür. Die brasil ianische Lite-
ratur kennt nicht nur die Bezeich-
nung direito constitucional zur 
Darstellung von verschiedenen E-
benen des Grundrechtsverständnis-
ses, sondern auch direito fundamen-
tal, direito social consti tucional, 
direito individual consti tucional 
und direito essencial6. Vergleichba-
re Begri ffe wie fundamentales 
Recht, soziales Verfassungsrecht, 
individuelles Verfassungsrecht und 
essenzielles Verfassungsrecht sind 
in dieser Form in der deutschen 
Rechtswissenschaft nicht bekannt 
bzw. gängig.  
 
 
2. Allgemeine Verbindlichkeit 

(apl icação imediata) 
 
 

                                                 
6 Vgl. Folha de Sao Paulo, Ausgabe 5.10.2003. 

a. Art.  1 Abs. 3 des deutschen 
Grundgesetzes7 

Der Vergleich hinsichtl ich ihrer 
Gültigkeit l iefert das beste und ü-
berzeugendste Argument zur ver-
schiedenen Natur der Grundrechte 
in beiden Ländern. 
 
Gemäß Art. 1 III GG handelt es 
sich bei der deutschen Grundrech-
ten nicht um programmatische Aus-
sagen, sondern um "unmittelbar 
geltendes Recht". Dies ist im Hin-
blick auf den klaren Wort laut und 
die Interpretation des deutschen 
Grundgesetzes unmissverständlich. 
Da die drei Gewalten an Recht und 
Gesetz gebunden sind, ist es im 
deutschen Recht auch unstritt ig, 
dass sie unmittelbare Adressaten 
der Grundrechte sind. Folglich 
müssen sie stets den Grundsatz der 
ummittelbaren Geltung beachten.  
 
 
b. Art. 5 § 1 der brasil ianischen 

Verfassung 
Die einzige mit Art.  1 II I GG ver-
gleichbare brasil ianische Verfas-
sungsnorm ist Art. 5 § 1 CF8. Nach 
dessen Wort laut gelten Verfas-
sungsnormen, die Grundrechte und 
Grundgarantien gewähren, als un-
mittelbar geltendes Recht. Bei ers-
ter Betrachtung erscheint es somit,  
als seien die brasi l ianischen und 
deutschen Verfassungsnormen in 
ihrer Natur und Geltungsbereich 
gleich.  
 

                                                 
7 Vgl. Art. 1 III GG. Die nachfolgenden Grundrech-
te binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und 
Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. 
8 Art. 5 § 1º CF “As normas definidoras dos direitos 
e garantias fundamentais têm aplicação imediata”. 
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aa.  Die brasil ianische apl icação 
imediata  

Bei genauer Analyse ist jedoch 
festzustellen, dass die brasil iani-
sche Verfassungsnorm eine allge-
meine aber zugleich eingeschränkte 
Regelung enthält. Die brasil iani-
sche Regelung ist weder dem Um-
fang nach noch in seiner Natur mit 
Art. 1 II I GG zu vergleichen. Brasi-
l ianische Grundrechte sind diffe-
renziert zu betrachten, da hinsicht-
l ich ihrer Geltung eine der wich-
tigsten Eigentümlichkeiten der bra-
sil ianischen Rechtsordnung zu fin-
den ist, nämlich die Besonderheit,  
dass die Verankerung eines Rechts 
in der Verfassung nicht zwingend 
ausreicht, um der Verfassungsnorm 
eine allgemeine Verbindlichkeit 
(direito de eficácia ou aplicação 
imediata) zuzusprechen. Art.  5 § 1º 
CF lautet: Die die Grundrechte und 
wesentl iche Grundgarantien betref-
fenden Normen gelten unmittelbar ( 
normas definidoras dos direi tos e 
garantias fundamentais têm apli-
cação imediata). 
 
 
bb. Die brasil ianische „lei  com-

plementar“ 
Anders als im deutschen Recht er-
fordert das brasil ianische Verfas-
sungsrecht in einigen Fällen den 
Erlass eines Umsetzungs- bzw. 
Ausführungsgesetzes (lei  comple-
mentar), um die verfassungsrechtl i -
che Vorgabe konkret zu regeln. So-
lange keine Umsetzung bzw. Reg-
lementierung erfolgt,  fehlt es an der 
konkreten Regelung und somit an 
der konkreten Möglichkeit  der ge-
richtl ichen Durchsetzung.  
 

Das Erfordernis eines Ausführungs-
gesetzes ist im brasil ianischen 
Recht unumstritten. Viel problema-
tischer als die Notwendigkeit eines 
solchen Gesetzes ist die konkrete 
Bestimmung der Normen, die eines 
Ausführungsgesetzes bedürfen bzw. 
nicht. Da diese Thematik umstritten 
ist, kann weder in der brasil iani-
schen Rechtssprechung noch in der 
Literatur von einer herrschenden 
Ansicht gesprochen werden. Viel-
mehr soll auf dieses Phänomen un-
ter verschiedene Bl ickwindel ein-
gegangen werden. Die zahlreichen 
rechtstheoretischen Ansätze zu die-
ser Thematik lassen sich in drei Ka-
tegorien einordnen. 
 
 
3. Verschiedene rechtstheoreti-

sche Ansätze  
 
Bei allen Ansätzen steht immer die 
gleiche Frage im Mittelpunkt der 
Diskussion:  
 

• Welche Voraussetzungen 
müssen vorl iegen, damit 
eine brasil ianische Ver-
fassungsbestimmung als 
unmittelbar geltendes 
Recht anerkannt wird?  

 
 
a. Der erste Ansatz  
Gemäß der ersten Betrachtungs-
weise bedürfen alle Grundrechte, 
die sich außerhalb des Art. 5 CF 
befinden, eines sogenannten Aus-
führungsgesetzes, um überhaupt 
unmittelbar geltendes Recht darzu-
stellen. Es wird mit dem Wort laut 
des Art. 5 § 1 argumentiert. Dieser 
besagt, dass die „apl icação imedia-
ta“  sich auf die „normas definido-
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ras dos direitos e garantias funda-
mentais“ beschränkt. Was genau 
diese Normen sind, wird dem Titel  
II der brasil ianischen Verfassung 
entnommen (dos direitos e das ga-
rantias fundamentais). Aus der Sys-
tematik der Verfassung „kann“  die 
Schlussfolgerung gezogen werden, 
dass sich die unmittelbare Geltung 
ausschließlich auf den Grund-
rechtskatalog des Art. 5 beschränkt. 
Danach gelten alle Verfassungsre-
gelungen außerhalb des Art. 5 - 
trotz Verfassungsrangs - nicht un-
mittelbar und bedürfen stets eines 
Ausführungsgesetzes.  
 
 
b. Der zweite Ansatz  
Die zweite Betrachtung zieht eben-
fal ls die Systematik der Verfassung 
als Argument heran. Daraus wird 
allerdings eine andere Schlussfol-
gerung gezogen: Titel II der CF be-
ziehe sich nicht nur auf den Grund-
rechtskatalog des Art. 5, sondern 
schl ieße auch Art. 6 bis 16 CF ein.  
Alle Regelungen außerhalb der Art.  
6-16 CF bedürfen somit eines Aus-
führungsgesetzes. 
 
c. Der drit te Ansatz  
Entscheidend für den dritten diffe-
renzierten Ansatz ist die Natur der 
Verfassung. Danach bedürfen Ver-
fassungsregelungen schon wegen 
ihrer verfassungsrechtl ichen Natur 
keines Ausführungsgesetzes. Auch 
der Verfassungsrang (Normhierar-
chie) wird als Argument herange-
zogen. 
 
 
aa. Ein konkretes Beispiel 
Diese Ansicht stößt schnell  an die 
Grenzen der Prakt ikabil i tät. So ist 

zum Beispiel im Art. 192 § 3 CF9 
geregelt,  dass Zinsen in Brasil ien 
die Höchstgrenze von 12 % jährl ich 
nicht überschreiten dürfen. Wenn es 
von den Befürwortern des dritten 
Ansatzes abhinge, würden sie die 
Höchstgrenze ohne Ausführungsge-
setz gelten lassen, da die Verfas-
sungsnorm hinreichend klar ist und 
nicht „konkretisiert“ werden muss.  
 
bb. Die Wirklichkeit als Kri tik 
Dagegen kann eingewendet werden, 
dass dieser Ansatz zu rechtstheore-
tisch ist und die Augen vor der 
Rechtswirklichkeit  Brasil iens 
schl ießt. Die 12%-Höchstgrenze 
wird in der forensischen Praxis mit 
dem Argument, es fehle an einem 
Ausführungsgesetz, abgelehnt. Zin-
sen in Brasil ien l iegen seit einigen 
Jahren deutl ich über der Grenze 
von 12% per anum.  
 
cc. Soziale Grundrechte als Kri tik  
Auch die fehlende Implementierung 
der sozialen Grundrechte Brasil iens 
kann als Krit ikpunkt aufgefasst 
werden10. Soziale Grundrechte un-
terscheiden sich von anderen Frei-
heits- und Gleichheitsrechten in ei-
nem zentralen Punkt. Die Letzteren 
schützen die Rechte der Bürger. Sie 

                                                 
9 Art. 192 § 3º CF: “ As taxas de juros reais, nelas 
incluídas comissões e quaisquer outras 
remunerações direta ou indiretamente referidas à 
concessão de crédito, não poderão ser superiores a 
doze por cento ao ano; a cobrança acima deste 
limite será conceituada como crime de usura, 
punido, em todas as suas modalidades, nos termos 
que a lei determinar”. 

 
10 Aus verschiedenen Gründen lehnt die Mehrzahl 
der deutschen Autoren auch die Einführung von so-
zialen Grundrechten kategorisch ab, wie z.B. das 
Recht auf Arbeit (aus der ehemaligen DDR) oder 
das Recht auf Wohnung. 
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fordern vom Staat, Eingri ffe zu un-
terlassen und sind gerichtl ich ein-
klagbar. Soziale Grundrechte hin-
gegen begründen Ansprüche von 
Bürgern. Sie erfordern Handlungen 
von seiten des  Staates, wie im Fal-
le der Gewährung eines Existenz-
minimums.  
 
Als konkrete Beispiele der brasil ia-
nischen sozialen Grundrechte kön-
nen Art. 193 bis 232 CF herangezo-
gen werden. Wären ihre Inhalte 
Wirklichkeit , dann wäre Brasil ien 
das Land mit der größten sozialen 
Gerechtigkeit überhaupt11. Der bra-
sil ianische Gesetzgeber zeigte sich 
äußerst großzügig bei der Kodifi-
zierung und Gewährung von sozia-
len Grundrechten (Wohnung, Ar-
beit , Schule, etc.). Nachträglich 
wurde jedoch erkannt, dass ein 
funktionierendes Gesundheits- und 
Schuldsystem nicht allein per Ge-
setz eingeführt werden kann. Kein 
Verfassungstext der Welt kann die 
tatsächlichen Gegebenheiten (f i-
nanzielle Mittel, Strukturen) eines 
Landes überwinden. Allein der ge-
setzgeberische Wille reicht somit 
nicht aus, um die Armut abzuschaf-
fen und aus einem Land ein soziales 
Paradies zu machen.  
 
In diesem Bereich kann man einen 
Widerspruch feststellen. Deutsch-
land lässt sich als ein Sozialstaat, 
der nur ausnahmsweise soziale 
Grundrechte (restriktive Behand-
lung) anerkennt, bezeichnen. Brasi-
l ien hingegen erkennt viele soziale 
Grundrechte an, entspricht jedoch 

                                                 
11 Art. 193 bis 232 CF betreffen die soziale Ord-
nung. Vorgesehen sind zahlreiche soziale Grund-
rechte und Grundgarantien. 

in der Praxis nicht einem Sozial-
staat12.  
 
 
V. Schlussfolgerungen  
 
1. Die oben erörterten Ansätze und 

ihre Argumente sind verschiede-
ner Natur. Für den Nachweis der 
Unterschiede mag dahingestellt  
bleiben, welchem zu folgen ist.  
Vielmehr l iefert allein die Exis-
tenz dreier verschiedener Ansät-
ze den  Anhaltspunkt dafür, dass 
ein brasil ianisches Grundrecht 
nicht gleichbedeutend einem 
deutschen ist. Die allgemeine 
Gültigkeit deutscher Grundrech-
te wird nie in Frage gestell t. Ein 
Ausführungsgesetz zur Verwirk-
l ichung ist schon wegen des 
Wortlauts des Art. 1 III GG un-
denkbar. Brasil ianische Grund-
rechte hingegen werden häufig 
mit der Frage ihrer Geltung bzw. 
Nichtgeltung konfrontiert.   

 
2. Gegen etwaige Krit ik seitens der 

deutschen Dogmatik ist vorab 
klarzustellen, dass die deutsche 
Konzeption von Grundrechten 
nicht universell ist . Hier geht es 
wohl gemerkt nicht um 
universell geltende Menschen-

                                                 
12 Die Kehrseite dieser gesetzgeberischen Großzü-
gigkeit ist die Tatsache, dass in der Praxis nicht alle 
sozialen Grundrechte Brasiliens gewährt werden 
konnten. Aus diesem Grunde "können" bzw. "dür-
fen" Ausführungsgesetze nicht erlassen werden. 
Der gute Wille des Gesetzgebers ist meistens vor-
handen, die finanziellen Mittel dagegen nicht. 
Wenn die sozialen Ziele erreicht werden sollten, 
hätte dies das Ende der Leistungsfähigkeit des bra-
silianischen Bundes zur Folge. Aus diesen Gründen 
ist festzustellen, dass der dritte Ansatz sich nicht 
durchgesetzt hat. 
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rechte, sondern um die 
nationalen Grundrechte Brasi-
l iens und ihre Besonderheiten.  

 
3. Eine - wenn nicht die größte - 

Besonderheit des brasil ianischen 
Verfassungsrechts l iegt somit in 
der Natur ihrer Regelungen. 
Trotz der Bezeichnung Grund-
recht stellen viele der brasil iani-
schen Verfassungsnormen viel-
mehr Verfassungsziele, wenn 
nicht sogar "Wünsche" des Ge-
setzgebers dar.  

 
4. Durch die Anerkennung der so-

zialen Grundrechte (Grundziele) 
in Brasil ien ergaben sich Prob-
leme für alle drei Gewalten. Das 
Problem fehlender Ausführungs-
gesetze wurde letztendlich der 
brasil ianischen Judikative auf-
gebürdet: Da viele der verspro-
chenen Ausführungsgesetze feh-
len, werden die obersten Gerich-
te gewissermaßen mit "gesetzge-
berischen Problemen" konfron-
tiert. In Brasil ien ist dieses Phä-
nomen rechtl ich noch viel kom-
plexer als im deutschen Recht, 
denn mit dem verfassungsveran-
kerten Mandato de Injuncão 
kann sogar der Gesetzgeber zu 
einer gesetzgeberischen Hand-
lung gezwungen werden. Eine 
solche Klageart ist im deutschen 
Recht unbekannt. 

 
5. Für die Judikat ive ist diese Auf-

gabe nicht erfreulich, da sie das 
Problem der Leistungsfähigkeit  
des Staates bestens kennt und 
nicht lösen kann. Daher sind die 
Obersten Gerichte Brasil iens äu-
ßerst zurückhaltend. Sie vermei-
den die Schaffung von allgemei-

nen Grundsätzen und richten 
sich nach dem Einzelfall . Somit 
ist auch nachvollziehbar, dass 
viele Verfasser einfach schwei-
gen, wenn danach gefragt wird, 
ob die brasil ianischen Grund-
rechte auch subjekt ive Ansprü-
che des Bürgers darstellen.  

 
6. Die Herleitung eines subjektiven 

Anspruchs auf Verfassungsebene 
stößt wie erörtert an die Grenzen 
der Praktikabil i tät. Die Gewäh-
rung eines würdigen Existenz-
minimums in einem Land, in 
dem die Löhne nicht immer das 
Existenzminimum decken, würde 
den f inanziellen Ruin des Staa-
tes bedeuten. Leistungsrechte 
werden daher in Brasil ien nur 
ausnahmsweise von der Rechts-
sprechung anerkannt bzw. bestä-
tigt und reglementiert . Das ge-
schieht nicht im gleichen Um-
fang wie in Deutschland, aber 
im Rahmen des Möglichen und 
nach umfassender Abwägung 
von öffent l ichen (wirtschaftl iche 
Leistungsfähigkeit des Bundes) 
und privaten Interessen (Zumut-
barkeit). Aufgrund der restrikti -
ven forensischen Auslegung füh-
ren unerfüll te Verfassungsziele 
zur Enttäuschung vieler Bürger. 
Dies löst Zweifel an der Glaub-
würdigkeit der Verfassung aus, 
was wiederum die Frage nach 
der Notwendigkeit einer Justiz-
reform aufwirft13.  

 
7. Trotz dieser Unterschiede ist in-

teressanterweise festzustellen, 

                                                 
13 Vgl. Prof. h.c. Dr. Wolf Paul, Die brasilianische 
Justizreform aus rechtsvergleichender Sicht, Mittei-
lungen der Deutsch-Brasilianischen Juristenverei-
nigung, Aachen: Schaker Verlag 2002.  
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dass die Auslegung von Grund-
rechten durch das deutsche Bun-
desverfassungsgericht ähnlich 
verl ief wie im brasil ianischen 
Supremo Tribunal Federal. Das 
BVerfG ging in seinen bisheri-
gen Entscheidungen nicht von 
einer allgemeinen Grundrechts-
theorie aus. Er hält  sich damit 
die Entwicklung und Weiterent-
wicklung neuer Funktionsansät-
ze offen. Dem entspricht die 
Vorgehensweise des brasil iani-
schen STF, wenn es um die In-
terpretation von Grundrechten 
geht.  

 
8. Weiter ist anzumerken, dass die 

brasil ianische Literatur sich bei 
Studien, die die sozialen Grund-
rechte und ihre Anwendung be-
handeln, als zurückhaltend und 
bescheiden darstell t . Wenn der 
STF eine allgemeine Aussage - 
absichtl ich oder unwillentl ich - 
vermeidet, dann kann die brasi-
l ianische Literatur solche Maß-
stäbe nicht schaffen bzw. erset-
zen. Versuche l iegen zwar vor, 
die Meinungen über die Maßstä-
be vari ieren jedoch stark. In ge-
wissen Verfassungsfragen er-
scheint es zweifelhaft , ob man 
überhaupt von einer herrschen-
den Meinung sprechen kann, be-
vor die obersten Gerichte sich 
konkret zu dem Problem äußern. 
Was von der Rechtsprechung als 
nicht einklagbar eingestuft wird, 
stellt  in der Realität ein juristi-
sches Nullum dar. Verständlich 
ist daher auch, dass sich die Li-
teratur in Brasil ien intensiv mit 
den Rechten der 1. und 3. Gene-
rat ion beschäftigt, und den sozi-
alen Rechten der 2. Generat ion 

wenig Aufmerksamkeit 
schenkt14.  

 
9. In Brasil ien warten noch viele 

Verfassungsrechte auf ein 
Ausführungsgesetz.\\  

 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Die Rechte der 1. Generation - Dieser Begriff 
wird – trotz einiger divergierender Meinungen in 
der brasilianischen Literatur – angewandet, um die 
individuellen Rechte des Einzelnen zu bezeichnen. 
Darunter fallen auch Anspruchsgrundlagen (direitos 
subjetivos). Danach stellen alle individuellen Rech-
te Ansprüche der 1. Generation dar. Die Rechte der 
2. Generation - Als Rechte der 2. Generation ver-
steht man die Rechte, die ein soziales Element 
beinhalten. Als Beispiele der sozialen Grundrecht 
Brasiliens sind das Recht auf Wohnung (Art 6CF), 
das Recht auf ein Gesundheitssystem (Art. 196 CF) 
und das Recht auf Bildung (Art. 205 CF) zu erwäh-
nen. Obwohl ihre Einklagbarkeit unter formellen 
Gesichtspunkten und wegen des Verfassungswort-
lauts nicht ausgeschlossen werden kann, ist ihre ge-
richtliche Geltendmachung höchstrichterlich äu-
ßerst umstritten. Die Rechte der 3. Generation - 
Obwohl sich die Bezeichnung Rechtsgüter der 3. 
Generation in Brasilien rechtlich durchsetzte, wei-
chen die konkreten Definitionsversuche dieses 
Rechts stark voneinander ab. Ein Ansatz ist es, das 
Recht der 3. Generation negativ zu definieren, d.h. 
alle Rechte, die nicht zur 1. und 2. Generation ge-
hören, als Rechte der 3. Generation. Eine solche 
Definition ist nicht befriedigend und führt nur zu 
weiteren offenen Fragen. In Brasilien werden als 
Recht der 3. Generation ausgerechnet solche Rech-
te definiert, die sich schwer einordnen lassen und 
darüber hinaus im Hinblick auf ihre Inhaberschaft 
einen diffusen Charakter aufweisen. Gängig ist in 
der brasilianischen Literatur auch die Bezeichnung 
‚Interessen der 3. Generation’, da sie eng mit Inte-
ressen und Klagebefugnissen bestimmter Gruppen 
verflochten sind. Von vielen Autoren werden sie 
auch als transindividuell bezeichnet. Unter diffusen 
Rechtssubjekten versteht man in der Rechtssprache 
Brasiliens eine unbestimmte und unbestimmbare 
Gesamtheit von Rechtssubjekten.  
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Neuerscheinungen der DBJV-Schriftenreihe 

 
 
 
 
 
Liebe DBJV-Mitglieder, l iebe Lese-
rin und l ieber Leser,  

 
  
 
 

 
an dieser Stelle möchten wir Sie 
auf zwei sehr interessante Neuer-
scheinungen der DBJV-
Schriftenreihe aufmerksam machen, 
die jeweils für den deutsch-brasil ia-
nischen Rechtsverkehr unentbehrli -
che Themen aufgreifen und hohe 
Praxisrelevanz haben.  Diese beiden 
Bände werden demnächst beim 
Schaker Verlag, Aachen, erschei-
nen:  
 
 

„Familien- und Erbrecht in 
Deutschland und Brasilien“ 

 
-Entwicklungen und Neuan-

sätze- 
 
 
Familien- und Erbrecht in Deutsch-
land und Brasil ien war das Thema 
der 20. Jahrestagung der Deutsch-
Brasil ianischen Juristenvereinigung 
im November 2001 in Dresden. So-
wohl Brasil ien als auch Deutsch-
land hat in den vergangenen Jahren 
viel fält ige und t iefgreifende Ände-
rungen dieser Rechtsgebiete erfah-
ren, die nicht nur juristisch, son-
dern auch gesellschaftl ich von gro-
ßer Bedeutung sind. Im Mittelpunkt 
der Tagung standen daher die neu-
esten Entwicklungen beider Rechts-
bereiche in rechtsvergleichender 
Gegenüberstellung. Besondere 

Aufmerksamkeit erfuhren Neurege-
lungen und Probleme der eheähnli-
chen Lebensgemeinschaften, des 
Scheidungs-, Kindschafts- und des 
internationalen Adoptionsrechts 
sowie im Kontext zum Erbrecht die 
Neuansätze in der Regelung des 
Güterstands und der Erbfolge. 
 
 
Die Herausgeberin: 
 
Gisela Puschmann ist Rechtsanwäl-
t in in Frankfurt am Main und Vor-
standsmitglied der Deutsch-
Brasil ianischen Juristenvereinigung 
e.V. Sie ist heute u.a. beratend in 
deutsch-brasil ianischen Rechtsfra-
gen tätig. Sie ist Mitglied der 
deutsch-brasil ianischen Industrie- 
und Handelskammer in São Paulo. 
 
 
Die Autoren / Inhalt: 
 
Prof. Dr. João Baptista Vil lela, 
Bundesuniversität Minas Gerais; 
„Die brasil ianische Zivil rechtsge-
setzgebung und das Familienrecht 
in historischer Entwicklung“; Lais 
Schindzielorz, Rechtsanwältin 
Darmstadt, „Das aktuelle deutsche 
und brasil ianische Familienrecht“; 
Prof. Dr. Giselda Maria Fernandes 
Novaes Hironaka, São Paulo, „Di-
reito Sucessório Brasileiro, ontem, 
hoje e amanha“; Dr. Beat Rechstei-
ner, Rechtsanwalt São Paulo, „ In-



DBJV - Mi t te i lungen Nr .  1/  2004 
 

 
 

 
 

Sei te 36 

ternationales Familien- und 
Erbrecht in Brasil ien und Deutsch-
land“; Gisela Puschmann, Rechts-
anwältin Frankfurt am Main, „Ehe- 
und Kindschaft in deutsch-
brasil ianischen Fällen (Scheidung, 
Sorgerecht, Unterhalt)“; Dr. Eva-
Maria Hohnerlein, Max-Planck-
Insti tut, München, „Deutsch-
Brasil ianische Adoptionsfälle, The-
orie und Praxis“;  Dr. Jürgen Samt-
leben, Hamburg, „Güterstand und 
Erbfolge in deutsch- brasil ianischen 
Fällen“; 
 
 
 
 
„Das Unternehmen im neuen 
Zivilgesetzbuch Brasiliens“ 

 
 
Im Zuge der grundlegenden Zivil -
rechtsreform Brasil iens, welche im 
Gesetz Nr. 10.406, vom 10. Januar 
2002, ihren Ausdruck fand, wurde 
das bisher geltende Gesellschafts-
recht weitgehend aufgehoben und in 
einem eigenständigen Buch inner-
halb der 5 Bücher des neuen brasi-
l ianischen Zivilgesetzbuches unter 
dem Titel “Unternehmensrecht” neu 
geregelt. Insbesondere das Recht 
der sog. “Limitada” erfuhr dabei 
t iefgreifende Änderungen. Der vor-
l iegend Band stellt dem interessier-
ten Publikum den Gesetzestext des 
nunmehr geltenden Gesellschafts-
rechts im Original sowie in deut-
scher Übersetzung vor. Die beglei-
tenden Einleitungen fachkundiger 
Juristen verdeutl ichen die grundle-
genden Änderungen, die auf diesem 
Gebiet stattgefunden haben. Der 
Band wendet sich insbesondere an 
Unternehmensjuristen, aber auch an 

alle rechtspoli t isch und rechtsver-
gleichend Interessierte. 
 
 
Der Herausgeber:  
 
Andreas Sanden ist deutscher und 
brasil ianischer Rechtsanwalt,  er ist  
als Rechtsanwalt und Partner der 
Kanzlei Zi lveti e Sanden Advoga-
dos in São Paulo  tät ig und Mitglied 
des Vorstands der Deutsch-
Brasil ianischen Juristenvereinigung 
e.V.. 
 
 
Die Autoren:   
 
Prof. Dr. João Baptista Vi l lela, Be-
lo Horizonte, Dr. Nilson Lauten-
schläger, München und São Paulo, 
Michael Loeb, São Paulo, Jürgen 
Dittberner, São José do Campos, 
Andreas Sanden, São Paulo.\\ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


